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Erste Abtheilung
Dsn dem,

was in Rücksicht auf die Ehchindemiße
in den Rechten gegründet ist .

I-

3 » dem natürlichen Privatrechte .

,
' ' ' - ^ ie eheliche Gesellschaft , nach dem na¬

türlichen Privakrechte betrachtet , entstehet blos
durch den Vertrag , durch welchen sich Mann und
Weib zur Erzeugung und Erziehung der Kmdcc ver¬
einigen .

§. 2. Nach dem nehmlichen Recht ist also nur je-
»es eine Ehchmderniß , was den wesentlichen Ei¬
genschaften eines jeden Vertrags , oder dem beson¬
dern Endzweck der ehelichen Gesellschaft entgegen
gesczek ist.

Z. Mangel der Vernunft ; unreiffcs und
unmündiges Alter , da man noch nicht fähig , seine
Handiungen den Pflichten gemäß einzurichten ,
und sich zu erhaiten , vom Willen und der Ober¬
herrschaft der Eltern , oder der Vormünder abhän¬
get ; Betrug oder Irrthum , in den man rnAnst -
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bung des Wesentlichen , des Vertrags , oder der
Perlon , weicher man sich verbindlich machen wollte ,
gcfuhrek worden ; ungerechte Gewalt / Versprechen
und Bedingniffe wider den Endzweck des Vertrags «
Wider höhere Grundgcseze , Treue und Gewissen «
wiser die Rechte eines dritten , oder wenn man et¬
was verspricht , was man zu erfüllen nicht in Grand
kommen kann , alles dieses stehet jedem Vertrage ,
und hicmit auch dem ehelichen entgegen .

§. 4. Man mag aber in der Ordnung der Per¬
sonen , weiche von einem gemeinen Stammvater ab¬
kommen , und Blutsverwandte heisscn , entweder
die gerade Linie , die lamer Personen enthält , de¬
ren eine die andere gezeuget hak , oder die Seiten¬
linie , welche die Verschwisterkcn darstellet , durch¬
gehen , so ist ohne Bcyhilfe unserer Heiligen Offen¬
barung und anderer positiven Geftzen schwer, un¬
ter solchen Personen einen Grad , oder einen Ab¬
stand anzugeben , in welchem die bloße Vernunft die
Ehe wegen der Blursperwanvschaft unwidersprech ^
lich verboten fände . Siehe das Lehrbuch der prakti¬
schen Philosophie von Ioh . Georg Heinrich Feder
Moral I. Tb. II . H . II . Adsch. 21. §. wie auch
Recht der N. II . Th. II . H. I . Absch. §. 44-

§. x. Auch das kaiscrl . königl . khercsianische
adeliche Kollegium zu Wien hakte an dem stel. Hof -
rath von Ricggcr einen Lehrer , welcher allen den¬
jenigen , die immer mit dem blossen Bcrnunftlichke
zur Herabsczung der Offenbarung , und der positi¬
ven Geftzen alles erweisen wollen , Trvz geboten ,
daß sie ibm erweisen sollen , daß Die Ehe nach dem
blossen Natnrr - ecbrs betrachtet , auch in der gera¬
de» Linie der Blutsverwandten eine allgemeine Hin¬
derniß finde-

§. 6. Daß dergleichen Thcn schon wider die
natürlichen Triebe seyn , daß bey denselben wegen all¬

zu großer Ungleichheit der Chekeuten im Alter Un¬

fruchtbarkeit und schlechkeZeugung zu besorgen wäre ,
baß
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daß das väterliche Ansehen die väterliche Gewalt

mit der ehelichen Gleichheit , und Liebe nicht beste¬
hen könne , und die kindliche Ehrfurcht . , und Unter¬

würfigkeit verschwinden müßte , alle diese Einwen¬

dungen sind auf Sand gebauet . Bestehet denn nicht
in positiven Gejezen die Unterwürfigkeit des Weibes

in Ansehung des Mannes mit der Liebelst nicht
das Ansehen die Herrschaft eines Laydesfursten je¬
ner eines Vaters weit überlegen , und kann dieselbe

nicht forthin bestehen , wenn der Landessyrst eine
aus seinen Unterthanen zur Ehe nimmt ? Maß eben

sogleich bey dieser alle Ehrfurcht und Unterwür¬

figkeit verschwinden ?
Ich hörte mir freylich hierauf öfters , aber auch

nichts anderes antworten , als dieses : der Ämu-

des - ürst kann sein Ansehen gegen eine Person
aufgeben , dieselbe von den pflichten der Unter¬

thanen loszählen ; der Vater kann dieser, aber

nicht in Ansehung derer , die von ihme abstam¬

men, und ihn » vermag Dem narurlichenGeserzeEhr -
furcht und Unterwürfigkeit schuldig sind. Und

ich fragte auch sodenn hierauf vergebens : ob aber

Loch das Ansehen , und die Gewalt des Landcs -

fürstcn , die Ehrfurcht und die Unterwürfigkeit des

Unterthans mit der Liebe, und den ehelichen Pflichten
bestehen könne , wenn der K,arrdeafürst eine auu
den Unterthanen ; ur Ehe nimmt , und dies. ! be

pon der nach dem natürlichen Staarsrechte schul¬
digen Ehrfurcht und Unterwürfigkeit nicht los -

; adlet . Genug , wann es seyn kann , so wird eS
dort sowohl , als da seyn müssen, Obgleich dcpLa -
ter als Vater gegen den Sohn ungleich größere
Rechte hat , so kann ja doch der Vater mit dem
Sohn in eine gleiche Handinngs - oder Guter - Ge¬
sellschaft treten , worum der Sohn , ohne die

Ehrfurcht , und die Unterwürfigkeit , die er dem
Vater als Baker schuldig ist , zu verletzen , ohne
der väterlichen Gewalt , dem väterlichen Ansetzen

A 4 »ls
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als Sohn zunähe zu treten , m Ansehung der
Handlung und der Güter gleiche Rechte fordern
kann.

§. 7. Von Ehehindernißen wegen der Schwä -
gerschafk : nämlich zwischen den Mann , und deS
Weibs Blutsverwandten , zwischen dem Weib und
des Manns Blutsverwandten weis Las bloße Reche
der Natur wohl gar nichts .

§. 8. Eben so wenig laßt sich aus dem bloßen
Naturrcchte erweisen . daß dem Wann der bereits
mit einem Wetb geschlossene Ebevertrag ein Hin¬
derniß sey, mit mehreren Weibern dergleichen Ehe -
vertrage zu schliessen. Daß der Hausfricde , dir
^. rzeugung der Rinder , und die Erziehung dersel -
den dadurch erschweret würde ; und deßwegen , weil
beynahe eben lovicl Mädchen als Knaben gcbohren
werden , ein offenbarer Eingrif in die natürlichen
Rechte des andern erfolgen müßte , wenn einer sich
mehr als «ine Frau zugleich nähme ; sind fürwahr
scichke Grunde . Ein Glück , daß es noch Mittel
giebt den Hausfrieden zu erhalten , denn sonst wür¬
den Weiberspitaler , und vieles Hausgesind halten ,
aus eben der Ursache den Gesetzen der Natur ent¬
gegen seyn. Auf Hausfrieden , und gute Erzie¬
hung bcr Kinder , muß ja doch und kann auch in
fremden Crzichungshüusern gesehen werden . Warum
sollte es nicht auch der Hausvater zuwegebringen
können ? welchen freylich das Nacurrechk immer
verbinden wurde , nicht mehrere Eheverlrage , als
nur so viele zu schliessen, denen er , vcrmög siiiice
Kräfte , seines Vermögens , und seiner übrigen Um¬
stände , pfllchtmaßig nachleben könnte . Die Be¬
völkerung würde , meines Erachtens , auf diese
Weise so wenig dabey leiden , daß dieselbe vielmehr
beförderet wurde , da eben die beynahe gleiche Zahl
der Knaben und Mädchen die Vereblichungen und
die Bevölkerung verhindert , weil nämlich Manns¬
personen durch mehrere Umstände ausser Stand sich

zu
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zu verehl chen gesctzet werden könne », und die , wel¬
che im Stande bleiben , nicht mehr Mädchen zur
Ehe nehmen dörfcn . Alle diese Vernnnftschlüffe
w' ill ick jedoch nicht nur ohne mindesten Abbruch ,
sondern vielmehr mit Verehrung der positiven
göttlichen und menschlichen Gesetzen , wodurch
andere Bestimmungen erfolget sind , und nur wi«
der jene gesagt haben , welche alles sogleich aas
dem bloßen Nlamrrechre diktatorisch herleiten
wollen .

tz. 9. Nur damals würde der , welcher einem
Weibe die Ehe versprochen , oder dieselbe mit ihr
bereits geschloffen hat , in dem natürlichen Privat¬
rechte eine Hinderniß finden , zugleich mit einer
andern Ehcvcrsprechen zu machen, wenn er ausdrück¬
lich mit der ersteren übereingekommen wäre , keine
andere zugleich zu nehmen .

§. 10. Daß hingegen bey deitpWeib das Band
der Ehe mit einem Manne schon im Rechte der Na¬
tur eine Hinderniß sey mit einem andern Ehcvcr¬
sprechen oder Ehekontrakt dergestalt einzugehen , daß
sie ihn neben den erstem zugleich als Ehegatten ha¬
ben sollte , an dem läßt sich meines EcachtenS
nicht zweifle », weil das von einem schon schwan¬
gere Weib nicht mehr von anderen empfangen kann ,
und doch ungewiß bliebe , welcher der Vater ist,
wodurch also der natürliche Ecziehungs Trieb aus¬
gerottet würde .

§ n . Daß die Ehe ungültig sey, wenn der
Vertrag von der Haltung der ewigen Keuschheit bey¬
gesetzet wird , dieses ist ein unabänderliches Gesetz ;
denn in eine die Erzeugung und Erziehung der
Rinder zur Absicht habende Gesellschaft sich ein¬
lassen , und zugleich die Nichterzeuguug , und
Llichrerzichung der Linder einander angeloben ,
ist ein offenbarer Widerspruch . Ein anderes wäre
es , wenn Eheleute dieses nach schon geschlossenem
Vertrage thäten , denn es widerspricht sich nicht :

A 5 t »
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in eine Gesellschaft mir der ihr eignen Absicht em- ^
treten , und hernach mit wechselseitigem Einverstand , d
niß einem gesellschaftlichen Rechte entsagen . °

§. i2 . Crklarungswerkhcr aber ist die Frage - b
ob, nach dem bloßen Naturrechte « wegen vorher Gott a
gelobten Keuschheit die nachhin vollbcachleEhr ungül - a
ktg sey. I » einem ioiche » Stande , in weichem unft - Ä
re Handlungen nur von dem Willen , und der Ober - r
Herrschaft eincü andern ihre Gültigkeit , oder ihre » -
Bestand haben , kann eben der , bey dem die Ober - r
Herrschaft ist, den Untergebenen von den» Hinderniße , L
so aus einem solchen Gelübde folgere , bald be- r
freyen ? Allem in dem Stand der natürlichen Frey « >
heik können wir eben deßwegen , weil wir uns frey - ^
wilUg Gott verbunden haben , weder bey uns selbst,
weder bey anderen , die uns nämlich an Rechten
gleich sind , platterdings eine Befreyung finden ,
wenn uns nicht Gott selbst durch das natürliche Gefez
Aushilfe giebt . Dergleichen Aushilfe und ihr Grund
ist in dem vorgetragenen Vcrnunfklichre gar bald z«
ersehen . Gilden wir uns nur einen vor , der sich ver¬
lobet hat , sein Geld zu lauter frommen Absichten
zu verwenden ; mit dem wir aber , weil wir von
feinem Gelübde nichts wußten , uns in einem Ver¬
trag eingelassen , worinn er , auf unser an ibn
übertragenes , ihm übergebenes , ja bereits von ihm
genossenes Eigenthum dergestalt unser Schuldner
geworden , daß er uns unsere Sache nicht einmal
zurückgeben könnte « wie er dieselbe empfangen hat .
Wird wohl dieser sagen können : ich habe mich ver¬
lobt mein Geld zu lauter frommen Absichten zu ver¬
wenden , darum hab ich auch keine Pflicht , Wildem
durch das Gelübd nur Gott gewidmete Geld die
gemachte Schulden zu zahlen ? Oder , wenn er es
sagt , werden wir wegen seines Gelübdes unsere ver¬
schlimmerte Sache zurücknehmen , und ihn der ver¬
sprochenen Bezahlung entlassen müßen ? GewiA
mchk ; denn aus dem natürlich ?« Geftze , welches

he»
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den halbsten zu verletzen verbeut - erkennen wir

daß - iuGclüodc nur m soweit lmv

in solang von Gott angenommen werde , a! « er-

aus keine Verletzung dtSDritte » felgek. Es b^ bet

also auch der . welcher vorher Gott du- Kemchnett

«elobre . und sich sodrnn veretzlrchte , seinem G. ) egak

rea jene P stickte » za erfrrllen ,chuldtg . auf der . r

Beiheiffung sich dieser imm ubergeoen hat ^c
wir ) zwar eben so, wie ein anderer Mubdswchn -

ger Schuldenmacher dieses , doch er dew erw. uad

übertrat , und sich in einem Grand dasselbe mcht

erfüllen zu können setzte, zu bereuen baom : allem

dieß wird dem andern Ehegatten so wenig omdern ,

die ehelichen Pflichte » zu tzdem- lo - rmubt es rsi.

daß vondemreumükhigen Schuldenmacher die

higcr Bezahlung fodern .
^ iz . Zum Ueberfluß frage mau den Wrder- -

sager nur noch" um folgendes : ob wir nicht ver¬

bunden sind , immer nach dem grösseren Gut z»

trachten ? ob es nicht möglich werden rönne , dass

in gewissen Umständen besser , und den naturllche «

Gesetzen gemäßer sey heurathen , als ledrg bletoeu ;

ob wir ein Gelübde machen können , wenn wir

wirklich in solche Umstände kämen , da » Bessere ,
und die größere Pflichten zu verlassen : ob da dw

größte Pflicht , und eine Pflt . br gegen Gott heUe. r
könne , etwas zu erfüllen - was Gott durch das

natürliche Verbot , Niemanden r-., »erlencn , !ätt -

sam erkläret hat , nicht annehmen zu wollen ? Die

strengsten Vertheidiger des Geiuvds lehren - dost

der , welcher ein Gclädd gemacht , hat , ttmer Lr -

iaubniß , keiner Bcfrevung bedürftig ist , dasse-m-
in etwas offenbar besseres umzuändern . llgaG
diesem wahren Satz ist nUn üey dem, der nach an¬

gelobter Keuschheit sich vcrch ' ichte , die Ebehinder -

-riß vollkommen gehoben , wenn er dasGekwd dw

Keuschheit zu halten , wodurch der Ehegatte m str -

nen Rechten verletzet wurde , in das , was besser
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M versctzcn ist , nämlich in die Beobachtung dieseru' uänderk . Wir werden sehen . Z in denersten se - kcn unserer Kirche durch die vorder ab -
?!llb achw ? ! - ? ^ / ^^" ^ ^^- ' ' lde d-e darnach

. gemacht worden . Im
, H ^ m. . urrechke wird ohnehin den fcyerlichcn Ge¬
rden e. ne größere Kraft und Verbi , dlichftul alsdm unfeyerlichen zuerkennet .

^

Es ist aber auch nichs lächerlicher , alsMif die Fl üge, ob die eheliche Gesellschaft eine vor,
Ist ' , ?/ "" e-» ? °i - -

rathe ^e ilanz - n. enschl. chc Geschlecht Heu.
«cblees »ur Personen d-csks Se¬
in " ' " Uen also eine natürliche Regel
ft zeigt de!' u!b7be l -den insonderheit wissen und dft -n! ze. gt der urhebe . der Natur unserer Vernunft dui-ck
^bemn^E^^ien Endzweck , unddiehiezu gE
Gebäudes u" S auch unser eigenes Leibs -
Ist. '̂ -ude, und die natürlichen Triebe mahnen , ^. er -«u. da. s man nämlich ohne Scheu diese Regel lieben

-- rmogen , und durch kerne höhere Geser - e eine
Anvern. ß L. nder ; u zeugen , und ; u c7-7-
kührlick ' dj 7' ' ^' "' ch- glatterdings wirftn- brlcch dlcftm Gebot durch ein Gclübd auch aus' .
Urb?be7?^ m

iueles hiesse sodenn nicht ein demftrheber der Natur , sondern ein Wider den Urheber
gemachtes Gclübd . welches den hohemGesetzen entgegen streitet , und keine Vcrbind/ichkcit

des
in dem freyen Willen,es Meisschen stunde zu heurathen , oder nickt r>,

d! r "u77w s-""7 K lo gut als de? an -' l-ch also ein jeder deS Hen-racheiis entschlagen , und die Fortpflanzung des
des" Schöntgicngc wider den Willen»es Schöpfe , s zugrund . Die Antwort hieraufes werde niemals geschehen , daß sich alle des Heu.

rakhens

ea
U>
so,
ui
wl
al
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eatßens entschlagen werden , und folglich sey der

Untergang des menschlichen Geschlechts nicht zu be-

h. sorgen , heißt bey einem vernünftigen Manne gar

ch nichts . Der vernünftige Mann fragt nicht , waS

m wird geschehen ? sondern was darf geschehen ? da

c, also vom Schöpfer die Fortpflanzung des mensch¬

st lichen Geschlechts geboten ist , so wiil er beantwor¬
tet haben , welchen Personen dieseibc geboten sey ?

Z Und da wird die Antwort gleichwohl noch auf ei-
ucn jeden ausfallen müssen , welcher nicht schon in

. der von uns aus dem Narurrechkc hergeleiteten Re-

^ gel für sich eine Ausnahme findet , und für den

, das uneheliche Leben sodenn gewiß bejssr oder wie
es insgemein beißt , ein besseres Gur ist .

j i ; . Nach dem bloßen Nakurrcchke ist daS

^ Eheband nicht glatterdings unzertrennlich ; und es

, findet sich also auch kein Grund zur Hinderniß ei¬
ner anderen Ehe nur deßwegen , weil der noch lebt ,

, mit dem mau einen Ehcvcrrrag eingegangen . ES
ist nämlich nach dem bloßen Recht der Natur die
Ehe so, wie andere Verträge auflößlich , sobald
der Endzweck erreicht ist ; und Ehclcuke ihren Ver¬
trag nicht ausdrücklich auf eine beständige Gesell¬
schaft gemacht haben . Sind so viele Kinder , als
die vereinigte Eheleute haben erzeugen wollen oder
können , schon auch erzogen ; befinden sich diese Ehe¬
leute in Umständen , worinn sie anderer Wechsel-
Weiser Dienste nicht mehr bedürftig find ; wie soll
die bloße Vernunft noch auf einer nothwendigen
Unzertrennlichkeit beharren ? Wäre auch der Ehever¬
trag auf eine beständige Gesellschaft gemacht , ss
wäre » dergleichen Ebeleute noch nicht gehindert ,
wenn es ihnen beyderseits gefällt , sich von ein¬
ander zu trennen . Kommt aber noch schwere Beleidi¬
gung , Leib und Lebene - Gcfahr , oder Untreue dazu, so
hindert das natürliche Gesellschafts - Recht den der¬
gestalt beleidigten , oder in Gefahr gesetzten Ehegat¬
ten micht , nach getroffener Fürsorge für die Erzie -
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hung ftimr Kinder , auch ohne LlmMigMtg des
andern Theils aus der ehelichen Gesellschaft zu
treten .

§. 16. Aus deme, was bishcro angeführet wor¬
den, ist überhaupt leicht abzNnehinc », wer in bloßem
Stande der Natur das Recht habe , die Ehehinder -
mße zu heben , wenn dieselbe ' nur nicht solche sind,
welche gar nicht gehoben werden können ; als zum
Beyspiel , Mangel der Vernunft , vorhergehende und
beständige Unvermögenheik ehelich beyzuwohnen ,
und alles , was höher » Grundsätzen und dem Ge¬
wissen entgegen stehet .

§. 17. Der Getrogene , der Jrrgeführte , der
Gezwungene , und jeder , dessen Rechte , durch dcn

Eheverrrag verletzet wurden , kann also nach dem na¬
türlichen Privgkrechle Ehcdlspeusen ertheilen » Und
in Ansehung jener . Derer Handlungen von dxm Wil¬
len , und der Gutheiffung anderer abhängen , ist
«ach folglich bey Eltern , bey Vormündern , bey
denen , die Oberherrschaft haben , das natürliche
Gcrichr in Ehesache ».

§. 18. Da wir nLN wissen , was,nach dem Na¬
türlichen Privalrechte Ehe, und Chehrnberniß ist, ünd
daß es auch bey dem Bestünd oder den Hinderniß ««
des Ehcvcrlrags eben so, wie in andern Ve «
trägen , auf die ankömmt , die daran Theil , uttS
Recht haben z so erkennen wir schon die erstere «
Grundsteine , welche dem Landeöfürstcn , an den!
im Staate die oberste Gewalt Lurch den Un-'
terwerfungS - Verkrag übertragen worden , zur fe¬
sten Ruhe seines Rechtes auch in Ansehung der
Eheverkräge und der Ehchindcrnißcn gelegct sind,
Lilleiu das Gebäude wird un folgenden sichtbar «!
werden .
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In dem natürlichen Staatsrecht .

§. 19. Die Staatsverbindung laßt sich gewiß

nichr ohne dem Vertrag ver Unterwerfung gedenken ,
Vermag welchen eben die , die in die Staaisverbin -
dmi q eingetreten sind , in allen , so sich auf den End¬

zweck des Staats , und dessen Erlangung , oder das

allgemeine Beste beziehen kann , und nicht wider die

göttliche Gesetze streitet , ihre natürliche Freyheit
an eine oberste Gewalt , sey diese nun bey einem
oder mehreren , abgetreten , und folglich verspro¬

chen haben , nichts zu wollen , was nicht die oberste
Gewalt will . Sobald also diese in Sachen , St¬
aus den Staat und das allgemeine Beste einen Be¬

zug haben , etwas nicht will , kann es auch der Un¬
terthan eigentlich wollen . Und hat auch die oberste
Gewalt den Willen des Unterthans in einer Hand¬
lung im Anfange oder durch eine Zeit nicht ge-
störet , so kann doch dieser Willen , und die Gültig¬
keit einer solchen Handlung nicht ferner bestehen ,
wenn die oberste Gewalt es für das künftige nicht
mehr will , eben deßwegen , weil der Regent den
ihm ünkecwocffcnen Willen des Unterthans eben so,
üls seinen eigenen zum Besten des Staats in allen
dem andern kann , worinn er nicht selbst durch gött¬
liche Gesetze an gewisse Gebote und Verbote gebun¬
den ist. ,

§. so. Alle Versprechen , Verträge , Gelübde ,
welche nicht über einen Gegenstand , der ohnehin
durch göttliche Geseze verboten ist , und nür um
die Befolgung , oder die Unterlassung mehr befesti¬
ge » gcmachtsind , unterliegen hiemit , nach dem na-
rürlichen GtaakSrechke , dem Willen des Regenten in
Rücksicht aus das voll ihm allein zu besorgende ,
von ihm allein zu beurtheilende allgemeine Beste ;

der-
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rergcstalh dsß ihn keine menschliche Gewalt an derer;
Best - mmung, Erhaltung , oder Zer - uchkung hem-

n
und der , weicher ihn hemmen wollte ,

göttlichen Rechten , worunter das

tebunann . . " un überhaupt , und i » An-

unumstök
dcr gesunden Vernunft

foa e ^ 7 ^' " 7 man Anstand nehmen ,sog eich die Folge zu ziehen , daß auch bey Ebe -
^ ^ ^ Hlndernißen dieser Verträgealles , was nicht schon durch göttliche Gesetze tti -

MN „ des Vertrags nur allein dem
^ s/Ecssurstcn , und um so gewisser

^ auf diesen Verträge ! - , wieOcero sagt , ^ emwarmm k. eipnb ! lLW die Pflanz «schule des ganzen gemeinen Wesens beruhet .
^

dieserHaupifolgeübersieht die ge-
lu »deDer,' untt d. cganze Reihe der wettern unlaug -
Edesä ^ ' audesfürstliche Macht in
Ehesache. !. Welchem nämlich durch das Recht die
^ sorgung eingeräumet ist , daß der Endzweck er.

vermög eben den Recht auchbefugt die Mittel dazu anzuwenden ; und der Lan -
wegen seines Rechts auf das

Wesens , und auf dessen Pflanz -die Erzeugung und Erziehung der Kinder
d-ese-i Endzweck erreichen

EnMm, ^ gebieten , alles , was diesenEndzweck verhindert , oder bcmmk , verbieten - und
!>' n?eiu^Ü. dtcr -n in soweit bestimmen
i ^ "«schränken können , als nicht schon eine gött¬liche Destmummg oder Einschtänkung vorbanden ,

' Ulht nur selbst zu befolgen ,
^dern, auch mit seinen Gesetzen zu befestigen
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ein» §« Und da überhaupt alles Recht über
like, andere , insonderheit aber das landcssürstliche Recht
dus über Unterthanen unnütz wäre , wenn nicht ohne
alS alle Widerrede , ohne allen Widerstand , dem Recht

Genügen und Gehorsam geleistet werden müßte :
An- so haben sich die ehelichen Gesellschaften , nicht we¬
inst niger als andere mindere Gesellschaften , mit wel¬
len, kh"r sie der grossen bürgerlichen Gesellschaft , und
i>c.. dem allgemeinen Besten untergeordnet find , voll -
Zge kommen nach den Gesetzen des Landesfürsten auch
stir mit Hintansezuug ihres Privaknutzcns zu richten ,
llg- und ist im Staate keine andere menschliche Gewalt
E begreiflich , welche den Landcsfürsten in Bestimmung
ffer k>er Eheverträgen und Chehinderniffen hindern
o,e könnte .

nz- §- 24. Nach der dem Landeöfürstcn allein zu¬
kommenden obersten Gewalt über die Verträge , wird

gx, derselbe hiemik Macht haben unter nahen Kime -

lg» verwandten , welche eben wegen ihren näheren UUl¬
la ga »ü. und ihrer größer » Vertraulichkeit mit Vor -

-le spicglung , oder tu Hoffnung baldiger Ehe , noch
vor der -elben zur verderblichen und der Bevölke -

ich oung nnchcheiligen Unzucht einander verleiten könn -
u- ten , über die Verbote , die wir in den geoffcn -
aS harten göttliche » Gesetze » enthalten zu s,y » sehen

werden , noch weitere Ehe Verbote bcyzustzcn ; aber
xx auch zugleich sich' vorbehalten können , nur gkw- sse
en Grade und Abstände der Blutsverwandten eder auch
b,i Verschwägerten , zu bestimmen , in welchen allein
kid und ohne von einer menschlichen ^Gewalt zu wa-
„ genver Erweiterung , hie Eheverträge ungültig seyn

sollen.

n, , §- 2; . Staaks - Ursachen , die eine gute Ein ,
u, Nehrung , und ein gcmcinnüzUches Verhältniß un-
rn " 0 bei. Klaffe!! der Bürger fordern , werden dem

Laiidcsfürsten das Recht geben , sogar zwischen Per¬
sonen von verschiedenem Stande entweder Clever -
träge zu verbieten , oder dergicicheu u » m Per onen

B von
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von ungleich «»! Otande geschlossene » Ehen »ich! «nl
alle bürgerliche Rechte gleich anderen gemessen zü ver
lassen . tiiß

26. Das Majestäts - Recht den Lastern in« »er
Staate all mögliche Schranken zu sezen, enthält Ge
ohnehin auch das Recht zu Befestigung der cheli- Wo
chcn Treue , und Hindanhaltung sowohl der Ehe- Ec
bräche , als der Todschlage , zu verordnen , daß der
keine Person , welche sich noch bey Lebzeiten ihres lul
Ehegatten in Chevcrsprechcn mit einem anderen ein« rva
gelassen , und deßwegen nicht nur Ehe gebrochen, der

sondern hiedurch wohl gar zu dem beförderten Tod der
ihres Ehegatten entweder Ursach , oder Gelegen - Ge
heit gegeben , mit einem solchen Eheversprechec je- wi
mals eine gültige Ehe schließen könne.

§. 27. Jedem Staat wäre zu wünschen : daß »u
unter den Bürgern keine Derschiedcnheit der Religion die

herrschte , woraus so oft auch andere höchst schädli¬
che Entzweiungen der Gemüther entstehen . Allein vci
die Gewissen lassen sich nicht durch Gewalt zu aw
deren Meynungen bringen , und es erttstmwe oft «h
größeres Uebel im Staate , wenn Bürgern nach uii

Verschiedenheit ihrer innern Religion nicht auch tvi

verschiedener äusserer Gottesdienst entweder aus
Gnad oder immerzu gar durch Verträge gestattet
würde . Da wird es nun freylich bey dem LandeK dl

fürsten beruhen , ob Personen , deren die eine von m
der anderen der Religion nach unterschieden ist, m

auch Ehevcrträge , und mit was für Bcdmgmßc « ch
in Ansehung der Erziehung der Kinder , oder um w
ter was für einer Einschränkung anderer bürgerlt - »e

chcn Rechten sie dieselben eingehen dürfen . w

§. 28. Der dem Regenten nicht erweisen kann, re

in dem göttlichen Gesetze selbst von der Pflicht zur Be> ^
völkerung durch rechtmäßige Verchligung bcyzuirm ft

gen , ausgenommen zu seyn , dieser kann sich durch
bloßen Willen , oder eine besondere , mit wem iiw >
mer gemachte Cinverständniß , oder durch Juramcnl

und
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richt «nv Gelübde zum ledigen Stand nicht dergestalt
!, za verbinden , daß ihn der Landessürst nachErsorder -

triß des Staats , Und der Pflanzschule des gemei -
in, neu Wesens nicht sollte verhalten können in eheliche

hält Gesellschaft zu treten . Es ist nämlich in deir
)eli- Vordersätzen schon sattsam erwiesen worden , daß
khê Gott der Urheber deS natürlichen Skaakstechts wt -
daß der dasselbe keineVcrbindung annehme , daß wederGe -

hres lübd , noch Iurament , noch eine menschliche Ge -
eim walt begreiflich sey, wodurch wir zur Nichterfüllung

Hen, der dem Staat schuldigen Pflichten verbunden wer -
Tod den könnten , und daß endlich durch EinverständNiß ,
gen- Gelübd oder Iurament ein Versprechen auch in
r je« willkührlichen Dingen niemals für jenen Fall habe

gemacht werden können , wenn dieselbe m Streik
daß mir dem Besten des gemeinen Wesens kämen , und

gior dieses dabey leiden müßte ,
rdlst §> ry . Zu mehrerer Sicherheit , daß nicht Ebe -
llcr» vertrage wider die göttliche oder landcsfürstliche
an- Gesetze , oder wider das Recht eines Dritten ge-
oft schloffen - und daß auch hicdurch die Eheleute nicht

nach minder als andere von Vergebungen abgehalten
auch werden mögen , wird es dem Regenten frcystehen ,
auS L.ur Gültigkeit der Lheverträge eine vorhergehende

artet ftyeciiche Bekanntmachung zu fordern , und sowohl
ideK die Feyerlichkeit selbst als den Ort der Bekannt¬
voll ma chung vollkommen nach feinetWillkühr zu bestiM -
isi, wen. Dem Regenten kann nämlich keine menschii -

aßcil che Gewalt vorschreiben , daß die Verträge nur bä¬
um Mais gültig seyn sollen , wenn sie mit diesen und

erst- keinen anderen Feyerlichkeiten geschloffen , an dic¬
kem , und keinem anderen Ort , und von diesen und

an», keinen anderen Personen verkündiget worden : da
De- Vertrage , wenn sie nur nickt wider göttliche Ge-

urm ftße streiken , nach dem natürlichen Sraaierecht dem
nrch EandeSfurstm allein überlasten sindi
! iiw > Zo. Dey Gewaltthätigkeiten muß im Staate
me»i ku,„,er ein besonderer Damm gesctzet werden . Und
ab B 2 die--



dieses ist wohl am meisten nothwendig bey Eher Hy
wo einzig und allein durch freyen Willen und Lieb ^
dee GlüMiigkcit der ehelichen Gesellschaft , m! A
alles , was daraus zum Besten des gemeinen W M
sen erfolge » solle , gegründet werden muß. Di hx,
also eine Person in Absicht sich mit ihr zu verebb ,rc
chen wider ihren Willen entführen würde , diesen kam Ar
die Landesfmstiiche Macht unfähig erklären,eben im ye,
dieser Person einen gültigen Ehcvectrag zu schlieffcn un
wenn auch die Entführte nach der Entführung u
die Ehe cingcwilligct hälkc , nämlich in Erwägung M
daß dergleichen Einwilligung immer verdächtig sey, feg
und mehreren Entführungen Gelegenheit gebe» un
könnte . sel!

§. zi . Und können , wie wir schon oben über dc,
zeugt worden , die Eltern nach ihrem Recht die Hand tzy
kungen der Kinder solang leiten , bis diese selbst dcffe« «u
fähig sind ; auch über die Ehevcrttäge urtheilen , da,
welche die Kinder eingehen wollen : so muß dci „ss
Landessürst , dem alle mindere Gesellschaften unten der
geordnet sind , hiezu noch mehr befugt seyn. Es hci
Wird also bey ihm beruhen , dieses Urtheil um « rcc
seiner Oberaufsicht entweder ferner den Eltern und mu
Vormündern unmittelbar zubelasscn , oder an am ihr
dere Gerichte üherzulragcu , und zu verordnen , daß die
die Ebeverkrage , welche von Unmündigen ohn« len
Wissen der Eltern , Vormündern , oder der »orge- ler
sezken Obrigkeit geschloffen werden , ungültig fty» der
sollen . ? der

§. Z2. Wie die Vertrage selbst , so sind auch die
überhaupt die über Verträge entstehenden Handcl in:
dem landcsfürstlichen Urtheile unkerworffcn . Denn lei:
welcher anderer , der weder von Gott , noch von Gc
Menschen zum Richter der bürgerlichen Verträgt un
aufgestellet worden , und keine Vollmacht aufzuwen die
se» hat , Verträge , die nicht wider die göttliche Ge- zu
setze streiten , für ungültig zu erklären , soll sich au
dtejes Urtheil zueignen wollen ? Es ist also auch
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Gericht und Urtheil über alle Lheverspr erben ,
ElMi über alle Lheverrrage nur allein bez, Sem Lau -
>Lieb desfürstm , von dem es abhängt , wem er die Aus -
, u«! Übung dieses Rechts belassen , oder hinwegnehm - n,
l W xder . zukheiien will . Wer immer dieses Recht so-

Dc denn ausübt , wird es auch memaV als eine eige -
reh! i,ix und unwiderruffliche , sondern als eine von
! kair Landesfürsten bloß dclcgirte Gewalt ausüben , und
mim der obersten Aufsicht des Regenten seine Sprüche
iesftn und Urtheile ohne Widerrede unterziehen müssen.
' S u §. Zz. Sey es nun , daß ein solches Ehege -
gung richt die Ausübung der ihme von Landcsfäcsten de-
i sey, legicken Macht über die EhevsrkrZge zu urtheilen von
gebe» undenklicher Feit besorget habe ; sey es , daß dem¬

selben allein von undenklichen Jahren gestattet wor¬
über heu , Hindernisse der Cheverträgcn nach fernen bloßen
dank Hiukbcnnden zu bestimmen , und dieselbe wieder:
dcffe« aufzulösen , oder Ehednpcnscnzu ertheilen ; sey es,
eile», daß tzjx von diesem Gericht bestimmte Ehehindcr - ,
ß dc> niße nicht nur durch langwierige Gewohnheit , son -
>nkeo dcrn auch durch unzählbare Landesfürstiiche Gesetze

G bekräftiget worden ; sey es endlich , daß sich Lan-
uüü! dcsfürsten selbst durch unecdenklrche Zeit bey eigc -
u und neu Ehcveriragen nach diesen Hindcrnißen gerichtet ,

am ihre Ehchän' del der Untersuchung , und dem Spruch
daß dieses Gerichts unterzogen : So wird doch aus al -

vhni lem dem nicht folgen , daß der Landesfürst die Un-
orge - tersuchung und Beurtheilung der Ehevcrtrage , und
fty» der hierüber entstehenden Handel nicht an ein an¬

ders ihm untergeordnetes Gericht übertragen , und
auch die Bestimmung , Einschränkung , oder Dispensationen
rndcl inRückstcht auf die Hinderliche derEheverträge sich al -
)ci!ii lein nicht vorbehalten könne. Denn hier hat weder

von Gewohnheit , Verjährung , nochPrivilegium stakt ;
rage und so wenig die Landesfürstcn sich der Pflicht für
»wei« die Erhaltung und die Wohlfahrt des SkaatS
Ge- zu sorge » entledigen können , so wenig können sie
sich auch Dinge , die mit dieser Erhaltung und Wohl -

anch B Z fahrt
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fahrt in Verbindung stehen , anderen dergestalt wch- *
Mrlich , und unabhängig zu besorgen überlasse,!, E
Laß sie und ihre Nachfolger , verbunden seyn solle», v
sich dieser Besorgung gar nicht mehr anzumassm d

Ist denn nicht auch in anderen bürgerlichen Hä»- "
Lein gewöhnlich und löblich , daß der Landesfürsi ^
dieselbe , wenn sie gleich zwischen ihm selbst , uni E
einen anderen Privaten entstehen , durch seine un< "
tkrgeordnete Magistraten nach den bestehenden Rech §
ten untersuchen , entscheiden , und wenn es dieß ^
Rechte fordern , wider sich selbst das Urtheil er- f
geben läßt ? Allein ist deswegen ein solcher Ma-
gistrat befugt zu widerstehen , und Gewohnheit , ^
Verjährung , und die gegen den Landesfürstcn iii ^

Privathändeln geschöpfte Urtheile vorzuwenden , ^
wenn der Landesfürst das Gericht in derley Hau-

^
Leln an andere übertragen will ? Und waren dem, 1-
Lie Ur theile eines solchen Magistrats eigentlich m» 1.
dessen bloßer Wille ? oder waren dieselbe nicht viel- .
mehr der nur durch ihn ausgeübte Willen des «
Lcmdesfürsten selbst , der ohne einem anderen Re- ^

chenschaft zu geben , ohne von jemand sich hinder n z»
lassen seinen Willen nach kurzer oder langer Feit, ^
so, wie es die Erhaltung , und die Wohlfahrt des ^
Maats fordert , abändern kann ? Ein solcher Ma ^

gistrat möchte also seine Widersetzlichkeit noch so schön A
zu bemänteln suchen , so leuchtete das rebellische,

^

Las staatsgcsährliche , das aller aufsichtswürdlgß ^
hervor . ^

§. 84- , Die Erhaltung , die Kräfte des Staats , l
sein Vermögen , hangen von der Bevölkerung uni ^
der zu dem Ende durch die Ehen zu beförderndes ^
Wanzschulen des gemeinen Wesens unstreitig ah .
Alles dennoch , wovon nicht die göttliche Gesetz! -
oder Sraaksursachcn bestimmen , daß es ein Hin ^
Lerniß der Ehevcrträge sey, dem kam, und dalk
der Regent im Staat keinen Platz geben ; oder,
was eben soviel ist , er ist schuldig die Ehchindeo '

mße,
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«iße , die in den göttlichen Gesetzen , oder in den
Staatsursachen nicht ihren Grund haben , als so
viele Hinderniß » der Erhaltung , der Kräfte , und
des Vermögens des Staats aufzuheben , oder we¬

nigstens in jene » Hindcrnißen , die zwar noch durch
menschliche Gesetze , jedoch mit Zulassung einiger
Ausnahmen zu bestimmen kommen , soviel es im¬
mer mögl- ch ist , die Befreiungen zu erleichtern .
Offenbar aber ist , daß diese Befreiungen nur er¬
schweret , nicht erleichtert würden , wenn sie nur
ausser Lands , wenn sie nur von dem , der sie theuer
bezahlen kann , erhalten werden könnten . Ueber -
Haupt fordert es , nebst der Aufrechthaitung der
Majestät , auch die Beförderung der Gerechtigkeit ,
und des allgemeinen Nutzens , daß über Sacken
rm Grame ausser dem Graar seine Urtheile ge -
scköpfcr , und wohl gar von Vermögen des Graal »
fremde Urtheilsprecker bezahlt werden sollen .
Gott der Befesttger der von ihm gegebenen na¬
türlichen Rechte , der Gebiether der Gerechtigkeit ^
Beförderung , vor dem dießfalls kein Unterschieb
zwischen Armen und Reichen ist , hat noch nicht
geboten , und wird nie gebieten , daß jemand sei¬
ne Heilsmittel , geschweige denn Befreiungen , und-
Erlaubniße in Dingen , die den Staat betrefen ,
ausser den Staat suchen , und deßwegen Geld ausser
Land tragen solle.

§. Z5> Wenn eigentlich gesagt werden könne,
daß das uneheliche Leben besser und vollkommener
seye , haben wir schon oben nicht nach unseren Sinn ,
sondern nach den unabänderlichen natürlichen Ge¬
setzen erkläret (L. 14. ) Daß ferner der Beherrscher
des Staats ( dem die vom Urheber des StaatS
befohlene Erhaltung , und Vcrvollkomnmng ohne
Beförderung des ehelichen Lebens ein zu erfüllen
unmögliches Gebot wäre ) deswegen jeden , der nicht
erweisen kann wegen Mangel der Kräfte , Vermö¬
gens , oder anderer Umstände , zur Bevölkerung un -

B 4 tssM «
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tauglich zu seyn, zur eheliLen Gesellschaft zu per,
hatten belugr sey, haben wir auch schon als eine
nothwendige Asche unleugbarer Grundsätzen dar-
gethan (s. 28 ) W- e könnte nun hierauf dieser Saßals anstößig auffallen , daß der Landesfürst zur
Bundanyalkung aller eitlen Vorwcndungen , und
hamtt sich jeder bestrebe nach Möglichkeit die zumEhestand nothwendige Mittel Zu erwerben , unddem iLkaat taugliche Bürger erziehen zu können ,
gewisse Belohnungen , Befreiungen , und Gnaden

iEN aussetze , die sich in ehliche
Gesellschaft begeben , anderen aber destowmigcr Im¬
munitäten zukommen lasse ?

^

. . auch das blosse natürliche Pri -
valrechk einen Ehevertrag auf eine von der Wiükübr
der Kontrahenten abhängige Zeit einzugehen gestatt
" ? - lo wurde doch immer im Staate die Pflanz¬schule des gemeinen Wesens , und die Bevölkerung
dabey nicht wenig leiden , auch sonst daraus viele
amere Unordnung erfolgen . Es sind immer die
Umstände eines Familie ausser denStaar , vonden Umstanden der Familie , die den Staat aus¬
machen , unterschieden . Nicht nur jene Pflichte, ,
gegen andere , die ausser den Staat sich in einer
blossen Billigkeit gründen , sondern Pflichten gegenuns selbst , za sogar gegen Gott , in soweit diese!,be mit der Wohlfahrt des Staats in Verbindung
kommen , werden durch den Vertrag der bürgerli¬
chen Unterwerfung Fwangspflichten , und wenn we¬
gen der Gefahr des allgemeinen Besten , dem der
privat Mutzen weichen muß . eine allgemeine Regel," " d ^gemeine Ordnung nothwendig ist , so muß
dieselbe für jeden gelten , wen » gleich durch einen
oder anderen besondern Fall die Ordnung noch nicht
zu Grund gienge , In diesen Wahrheiten (nebstdenen wir «her noch mehrere bald aus den geoffen¬barten aötklichcn Gesetzen hören werden ) hat schonder Landeöfurst unüberwindliche Beweggründe auf

dw
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per- die Unzerkreunlichkeit des Ehebandes auf das schar -
eine feste zu halten .
dar- Z7. Ja sogar in den uneigentlichen Ehe -
Fatz scheidungen , die nur in einer zeitlichen Ubsondc -
zur rung der Ehcleute , mit fortdaurendem Eheband bek¬
und stehen / und wegen Untreue , Beleidigungen / Lei-

zum des , oder Eitttngefabren verlanget werden kön-
und nen , muß der Landcsfm st auf das behutsamste ver -
ncn, fahren lassen-. Eine strenge Polizei ) wider alle
wen Derletzcr der ehelichen Pflichten wird vielen
' iche CheschciduugS - Ursachen verbeugen , und ein Wege¬
ssn- richt , welches aus mannbaren , ernsthaften , un-

xarlheyischcn , selbst vcrehlichken , und die ehelichen
)ri » Beschwerden und Umstände kennenden , Wissenschaft
übr und Klugheit bcsizenden mehrern Richtern zusam -
stak» nrengefttzct ist , wird ohne viele Umtriebe , ohne

nrz- kostbare Konflstorial Prozesse , ohne klausulirte Re¬
ling skripte die Ehescheidungen zu vermindern , und n?ant
ucle che Zankereyru und UnbUdsklagcn mit leichter Art

die und gutem Rath in Hausfrieden , Liebeserneucrunq ,
von eheliches Beywohnen , und Fortsetzung der übrigen
us - ehelichen Pflichten umändern können . Aber solche
-ten Richter , wie ich gesagt , müssen dabey sitzen, und
inec rüchk andere , die noch zu jung , zu wenig ernsthaft ,
' geil zu wenig verständig , einsehend und klug sind , um
-ftj , von Ehesachen reden zu hören , geschweige denn ein
ung angemessenes Urtheil davon zu sprechen. Und was
rli - hilft es , wenn unter einer Menge dergleichen un -
wc- tauglicher Richter , auch einer , der noch fähig wäre ,
der sizets ? Führt dieser Mann die gründlichste Mcy -

geh nung , so unterliegt doch dieselbe oft der Mehrheit
lluß der Stimmen . Ist aber seine Mcynuna auch nicht
nen die beste , und die übrige vereinigen sich mit ihm
icht aus Unwissenheit , so ist die Sache eigentlich durch ri¬
ebst ucn entschieden , da sie doch von mehreren hätte über -
-ens legt , und entschieden werden sollen. Und endlich ,
hon wenn alles bey einem solchen Gerichte in Handen
auf eines einzigen Mannes ist , von dem die andere
i B ss nur
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nur der Widerhall sind , so laufen alle Geschäfte
Gefahr theils übereilt , theils langsam , überhaupt
aber elgenmächttg , willkuhrlich , pürrheyischMd um
rrdeurttch behandelt zu werden .

III ,

In den geoffenbarten göttlichen
Gesetzen .

- ^ Ehe von unserem Heiland zueinem Sakrament erhoben worden , diesen Satz
glaubt der gutkakholische Jurist mit vollkommenster
Unterwürfigkeit des Verstands , und verehrt alles ,was in Unterstützung dieses Glaubensartikels vo »
der in Glaubenssachen unfehlbaren katholischen
Kirche qus der Schrift , und der Tradition zumGrunde genommen wird , und bey den Theologen
weitläufig abgehandelt anzutreffen ist.

Z9' In eben diesen Gründen der katholischen
Kirche , und in den hierüber von gelehrten und
redlichen Theologen verfaßten Abhandlungen fin -dcn sich aber diese zwey Sätze nicht : daß deswegen ,weil Gott die Ehe zum Sakrament erhoben , der
Eheverkrag der Landcsfürstlichcn Macht entzogen
fty , und daß die Ehe ohne Sakrament auch kein
öuitiger Ehevcrtrag seyn könne,

§. 40. Wensch . ' wer hat mich xum Richter
oder ^heiler über euch geseyer Luk, XII . iz . Daaber Uesus wußte , daß sie kommen , und ihn mit
Gcwalr nehmen würden , um ihn ; um Lymg ; u
machen , entwich er abermal auf den Berg , er
aklci » Joh . VI, IF. Mein Reich ist nicht vo «
dieM : Welt Joh . ^ VIII . Z6, Diese Worte allein

bewei «
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beweisen sattsam , daß Gott nicht auf dse Welt ge¬
kommen,, den Landesfürstkii ihre königliche und
richterliche Gewalt in bürgerlichen Vertragen « und
anderen die Wohlfahrt des Staats betreffenden Din¬
gen hinwegzunehmeri .

tz. 41. Insonderheit sind aber auch die Phari¬
säer übel angekommen , als sie von unserm Erlö¬
ser über einen gebrochenen Ehcversrag , nämlich
wider die Ehebrecherinn bey Ieh . cap. VIII . 6. ei¬
nen Spruch zu erhalten versuchten . Sie wurden
mjt Beschämung abgefertiget , die Verdammung über
den gebrochenen Ehcvertrag den jüdischen Gerichts
Gesetzen überlassen , und dem Weib nur in Rück¬
sicht auf das Grwisscn gesagt , gehe bin , und
sündige fortbin nicht mehr .

§. 42. Es hat nämlich Christus das Sakra -
inenk der Ehe nicht eingesetzet um das natürliche
Dertragspecht aufzuheben , sondern um denjenigen ,
weiche dieses Diudniß miteinander eingehen , nur
über das seine Gnade auch in der Kirche angedei -
hen zu lassen , wenn sie sich dieser Gnade theilhaf¬
tig machen .

4Z. Nur diese Gnade bleibt also in Anse¬
hung jener hinweg , welche das nicht leisten , was
in der Kirche hiczu erfordert wird ; ohne daß der
Vertrag blos deswegen auch nicht Vertrag seyn
sollte Das nehmliche sagt Melchior KanuS mit
diesen Worten : also lehret die Lircke nickt , daß
seve Ehe ein Sakrament sey, üe !oo. ' I nooloz .
4,. VII . cax. 4.

44- Die göttliche Worte bey Math . XXVII ,
r8 - Mir iß gegeben alle Gewalt im - Himmel
pny auf Erden , welche Worte der Sendung der
Apostel vorgesetzet worden , beweisen keineswegs ,
daß demselben hiedurch auch über bürgerliche Ver¬
träge und Skaatssachm alle Gewalt gegeben wor¬
den. Denn eben diese Gewalt wird durch die nach ?
folgenden Texte , und noch mehr bey Joh . XVII .

erkla -
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erkläret , daß sie sich nur auf kaufen , lehren , Sün¬
de!, nachlasse «, oder zurückbehalten , und das ewi¬
ge Lebe» beziehe. Streiken nun Verträge ' nicht wi¬
der die natürliche Privattoder Gkaatsoefeße , nicht
wider die geoffenbarte Religion selbst, so wäre dieses
; a auch ( wider den Willen des Erlöstes ) -si« biete -n- 6 -iroch. eim unerträgliche Bürde gegen dieGül -
r. -gke-t Solcher Vertrage den Verlust des ewigen Le¬
bens festzusetzen.

§. ,45. Wir haben nun also m Rücksicht aufd-e Gültigkeit der Eh- vcrtragc , und in Ansehung der
Cheyinderiusieii allhier nur dieses anzuführen , wasm dcu göttlichen A- offenbareen Gesetze » ausser dem,was darin « zur Befestigung der natürlichen Gebo¬
re , und hiemit auch der sich darauf beziehende ! ,
Ehegesctze enthalten ist , noch weiter m Ehesachen
unabänderlich bestimmet worden .

Z. 46. Die von den Rechten auch nur die er¬
sten Gnmde vernommen haben , diese wissen ohne¬
hin , darunter den Gesetzen des alten Testaments
mchk nur sittliche undRcligionsgefetze , sondern auch
olche angetroffen werden , welche sich nur auf die

burgerUche Regierung des jüdische « gemeinen Wc-
und seine bürgerliche Gerechtigkeit bezogen.D-esi . gehören nun keineswegs unter die geoffen¬barten , unabänderlichen Ehegesetze , und sind viel¬

mehr ein Beweis , daß alles hierin « der Willkübrder bürgerlichen Macht überlassen sey.
!>. 47- 3 » den Gesetzen unserer heiligen Reli¬

gion wird vor allen ganz schon erkläret , wenn mander höheren Vollkommenheit wegen, für sich ei, --Aus¬
nahme baden könne nicht zu ehlichen . Nirgends wird
nämlich der unehliche Stand geboten , sondern es heis-sct vielmehr : von den Jungfrauen hab ich keinGebor des Herrn - - - - er Ehestand soll vona. crn ehrlich gehalten werden ; um der Unkeusch -hclt willen habe ein seglicher sein Weib , uns
wr ssgliches Weib ihren Man « ; es ist besser



n« shekich werden , als Brunst leiden I. ssor . VIi .
u- Nirgends wird unter die Vollkommenheiten gcrechuer
li - Zum Nachtheile eines Dritte » oder des Staats M
öt der ehelichen Gesellschaft entziehen . sondern es hcsic
es weiter in dem nehmlichen Briefe des Apostels : em

e-. jeglicher bleibe in dem Beruf , darin » er beruf¬
st ftn tst . Allein so , wie wir schon nach dem Rechte

der Natur uns immer um größere Vollkommen¬

heit bestreben müssen ; und so wie keine größere
tf Vollkommenheit erreichet werben kam! , als hirr -
:c Lurch , daß wir Handlungen , die die Ebre ( wuc .

s besonders zum Ziel haben , damals ausüben , so-

r, bald wir ohne Nnrerlasjung der übrigen gegen
- uns und unseren Nächsten von Gott vorgeschrre »
^ denen pflichten hierzu Gelegenheit haben , so wird

in der geoffenbarten Religion in Ansehung derer ,
welche sich selbst um des - Hrmmelreichcswillen

- verschnitten Math . XIX . 12. und von welchen
- Paulus wünschte : daß sie alle so wären , wie er

z war , wenn nicht jeder seine eigene Gabe von Gott

- hätte , einer so , der andere aber auf eine andere

r Weis ; der Grad der Vollkommenheit und Tugend
- noch mehr bestimmet , und um so mehr befestiget ,

als größere Gnade und wirksamere Mittel crfor -
^ dcrk werden , um nichts aus Abscheu der ehelichen

, Beschwerden , sondern nur deswegen sich vorn Ebc-

stände zu enthalten , damit man nach dein Be¬

wußtseyn , m/sere pflichten nicht vernachlässiget zu
haben , sodcnn von Begierden ungehindert sei» Ge¬
müth zu Gott besser erheben könne.

§. 48- Aus den im vorhergehenden Satz ange¬
führten Worten des bei. . Paulus : um der Leusck- -
bcitwillen habe ein jeglicher sein Weib , und ein

jegliches Weib ihren Mann , und aus der Lehre,
die selbst Christus bey Mark . X. 6. 7- 8- gab,
nämlich vom Anfange der Erschaffung dar sie
Gort zuMann und Weib gemacht , darum wird
der Mensch sein Parer und Mutter verlassen .

Und
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5k" " zusammen grfögetu?ei,oe ! i , und dre ^ ween werden zu einem ^lei ^b

' ? 7?
8"«"-k-Z !° « ° ^ . E- n . ' wmm »l

§- 49- Weiter hak unser Heiland die N„ . „ ^

E^ß- " «/rL7 : ^ ' rr !So smd sie nun - ncht mehr ^wc/, sondern ? nÂ ljch , denn was tt -orc zu ! ammennetü ^l - r u

jage euch : wer sei » we - b von pich entlad .7
eye denn um Ehebruchswillen . eine andere

Nimmt , der bricht die Ehe Math . XIX ^ Urmda ern weib ihren wann entlaßt , und von

eutlaße , und nimmt einwandere?»e Ehe , der brich , die Ehe , und wer immerd e von dem Mann entlassene , -,r lLhe „ ",7der bricht d- e Ehe . XVI . v. ,8 - Il!7 wW
wegen sagt auch der Apostel I. <7or. VII . i ,Senen aber , welche im Ehestand sind , qebiL
vok dlm ^ l^cb d«. weib^ " NNN Ntcht scheide . wann s-eaber sche . öer , daß sie alsdann ohne Ehe blecheoder sich mit ihrem Mann wiederum vc. ^bk7

5- Ln , , sd ,.!>g
i»

^O' westlichen Kirche sagt der sielSurst uud Tsichof zu Passau Graf v. Thun n e
'

ne Anmerkung : verstehet man unt r den "na -f « b - „ » ,z s, „, d. m, Etz"b,uL
willen , nur die Trennung von Lerw , und Woh¬
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§et uung , nicht aber die völlige Auflösung des Ehe -
jch bandes , Und es verwirft solche Sie Gemeinschaft
nd, derjenigen , welche behaupten wollen , daß fi¬
del: sich dübes- geirret habe . Der Apostel Paulus
en. befiehlt in dem Namen Christi , daß keiner sich
Uch von seinem Weib scheide , oder wenn er sich schci -
ihr de , unehlich verbleibe . Er muß nothwendig in

diesem §«lle eine zulängliche Ursache verstehen ,
cr-i weil er sonst im wiöerspiele alle Ehescheidung
sll - gen würde verboten haben . I. (?or. VII , 11.
1k: Die Unaufläslichkeic des Ehebandes bestätlrger
ein Die Einigkeit desselben , und Die benommene Hof -
ar, nung aller Ferlrennung verwandlet sich in Auf »
ier merksamkeit dasGen . ärh zu gewinnen , und das
es Band liebreicher zu machen . Bey allem dem be¬

ere kennt es doch der gelehrte sardonische Goktcsgelckrte
nd P- Drouven ein Dominikaner äs rs sacramettt . Üb.
ei» IX. <̂. 4. Lap . i . H. 2. aklwo er aus der I. Kir -
chr chcnvecsammiung von Arlcs ean . io . aus dem

Daftantius äivin . Inliit . 1. Li . c. 2Z. , aus einer
n-e venetlanischen K- rchenversammlung vvm ^kahr 46; .
Nr esn . 2. , aus einem alten römischen Bufferduche ,
ir > aus den Kapicularien Kaisers Kar s des großen

D. V. o. 19. , auS dem I. Sendschreiben desBa -

9. silius , aus der von Pallavizini beschriebenen Ge¬
re schichte des trientinischen Kikchenratbs die Gründ e
ih beybringet ; und auch van Xspsn Lomsnt . in II .
ch part . 6rat . lom . III . eärt . lov . 175z . k. 6; 8. er -

,e, innert es : daß die Unauflöslichkest des Ehebau¬
er des im Lhebruchsfalte als eine Glaubenssacks

nicht entschieden sey ; weil der rrienlische Rirchen -
rath in seinem Schlüsse 8ess. XXIV nur sagt
es sey des Glaubens : daß die Rirche nicht irre ,

ß. wenn sie nach der evangelischen und apostolir
j, schen Wahrheit immer lehret ; das Eheband

könne des Ehebruchs halber Nicht aufgelöset
^ werden » Nun heiße es etwas anderes enrschei «

Den , es sey eme Gtaubenstache , Saß Die Rrrche
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i,r der Lehre von der UnariflöMchkcit des Ehb E
bandes nicbc irre , und entscheide » es ft), ein! - §.
Glaubcnssache , daß das Eheband nnaufläßlici der
ist. Der Mehrte Augustiner P. Klüpftl k. k. Lehr« stst
der Gottcsgelehrche - t an der hohen Schule zu Frey nur
bürg bemerket in femer bündigen Abbaudluna ü» nen
kcr der Aufschrift .. 7' erttchss-ri <ie mck//oßck- ist zlrtLtL«,rtrrWoi«' r ri ^Äs/WMaster -or»»rer/g , das «ehmld verr
chc mit dieser, Worten : Es ist klar , daßswLebre d« reul
Lateiner noch nicht unrcr entstliiedene Glauben », ster
lehren gehöre §. z. Und wie Anfangs belobter P. ther
Dcouveu angcstihrct , st weis nur » sogar in Bisth « nie,,
mern , wo die Grieche » nur Larei »ern gemischi che
sind , und eigene Rirchen haben , nichts von dem! ^ur
saß lateinische BischZffc unter denen fte stehe»,
wiver ihre ehinalige wc- se der Ehescheidung er Ehe
was verordnen . Nur haben sie nuc Gcftyen lunc
vorgesehen , womit die Männer nichr eigenmäch - tet .
rig weder auffergerichilick unrer dem Vorwand ! daß
des Ehebruches ihre Weiher entlassen , und an- dern
dere nehrncn . HZch

ß. 51. Der Apostel sagt zwar auch : Sieht nichts Ech
das Joch mir den Ungläubigen 2. Cor . VI. 14 stich
Jedoch fiel ihm nicht bey zu lehren : daß ein Neu- Geh
bekehrter von seinem noch ungläubigen Ehegatte » gött
deswegen , weil derselbe- noch ungläubig ist , sich»ebl
zu scheiden , und den Ehekontrakt demselben mch! scho
nichr zu halten berechtigt seyn solle. Er lehrt viel- miß!
mehr i Cor . VII . 12. iz . 14. wann em Bruder scr
ein ungläubiges werd hat und dieselbe bewilli - rem
ger bey ihin ; u wohnen , so soll er sie nicht vo» und
sich lassen , wann auch ein gläubiges Weib ei- te-. o
nen ungläubigen Mann hat , und derselbe willi - licht
gec be)- ihr ; u wohnen , so soll sie den Man » gew
nicht von sich lassen . Dann ein ungläubiger zu e
Mann ist geheiiiger durch ein gläubiges Weib, de s
und ein ungläubiges Weib istgehriligerdurch e>>- lern

nen
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nen gläubigen Mann , sonst wären eure Rinder
-Ehb unrein , nun über sind sie heilig ,
em §. 52. Gleichwie in Ansehung derBlutsfreundschaft

ßlici der trientische Kirchenrath Oan. III . ander XXIV .
ehr« seil . vom Sakrament der Ehe überhaupt sagt, daß
vey nur in einigen von denen im Buch Levit, enthalte -
- "n neu Ehehindernissen dispenstret werden könne , so
-/»Ä- jst gewiß : daß die Eheverbote unter allen Bluts -
ttnli verwandten in gerader Linie ; und was die Sei- -
e v« rcnlinie anderrift , die Verbote Bruder , Schwe -
ens ster , Vaters oder Mutter - Schwester zu heura -
u' P then nach den göttlichen Gesetze « des alten Tesia -
th « ments , auch in der von Christus gestifteten Kir -
iMche immer beobachtet worden . Siehe klourslnstiu
>eml ^ur . kiccl . ?. II . csp . §. z.
her, §. 5; . Die Frage , wie sich die Apostel bey
g er Ehehändcln betragen haben , ist leicht aus den Hand -
eycn jungen der Apostel , und ihren Briefen beankwor -
»ch- tet . Man lese nur dieselbe , so wird man finden ,
; nv! daß ihr Betragen in diesen Händeln , wie in au -
Mi- dern war , immer nur auf das Gewissen , od^r

höchstens , in soweit selbst die Gläubige sie zu
chts Schiedsrichtern wählten , auf häusliche FriedcnS -
. 14 stifkungen gerichtet ; ohne sich in die bürgerliche
Leu- Gesetze zu mengen . In Sachen , worüber nichr
ltieli göttliche Befehle vorhanden waren , legten sie oh-

sichnebln den Gläubigen keine Last auf ; und ob sie
ilch! schon dieses ober jenes wegen besorgter Gefahr
viel - niißrathcn oder verboten , und die Ucbertrcter die -
rscr ser Verbote gesündigek haben , so sind sie mit ih -
liii- rcm Urtheile doch nur bey der Sünde geblieben ,
vo>! und habe » dieselbe nach Beschaffenheit des Sün -
> ei- ders aufgelöset , oder zurückbehalten , aber bürger -
>iilb liehe Verträge aufzulösen , oder gegen die damals
an» gcwcsie Gerichtsgesetze entweder Ebedispeusationen
igec L« ertheilen , oder neue die Ebener krage zernichten -
eib, de Hiuderiiißc festzusetzen , dieses haben sie nicht uu-
c>- ternomMkii . Sie bestellten nur so viele . Diener

>r E
'

deS
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dcs Altars , als in Rücksicht auf die Verftmdigimg ch
des Wortes Gottes , und die Verwaltung der Ea - «r
kramentc nothwendig waren . Diesen erlaubten sie ur
von, Altare , oder dem wegen des Altardiciistes ih-' ^ dc
ncn gereichten Allmoscu zu leben , da sie sich näm - so
i !ch bey cifrieer Verwaltung ihres Amtes mit an- i eii
deru Geschäften nicht abgeben kennten , die ihnen w
die nothwendige Erhaltung eingetragen hakte. Allein an
für diese oder jene Religions - Handlung ein bc- tei
stimmtcs ( Quantum auch nur unter den Namen deS wi
Llllmoscn zu fordern ; oder die Untersuchung und be
Cnkscheiduiig bürgerlicher Handel unter dem Vor - de
wand der Verbindung , die dieselbe mit dem Gewis - de
fen und der Religion haben , an sich zu ziehen, hier - wi
zu eigene Gerichte zu bestellen ; Beysitzer , und ans iei
dere Gerichkspcrsonen aufzunehmen ; unter dem Vor - fa!
wand diese erhalten zu müssen , für die AuSsprüche so!
und Dispeniatkvnen gewisse Taxen zu fordern ; oder nn
den Gläubigen einzuprägen , daß dießfalls der bei« ge
Uge Petrus noch dazu ein eigenes Recht mit Aus - du
schlicffnng aller laudesfürstlichen und bischöflichen im
Macht habe , und sie nur alldort die Bestimmung ha
und Auflösung der Ehehindcrniffc zu gcwartcn ha - er!
bei, ; von allem dem ist in den Geschichten der Apo- cb
stein , und in ihren Briefen nichts enthalten . gl,

§. 54. Hieraus folgt also dieser richtigste Schluß : ^ ah
- aß der Landesfürst I. wider jene Ehegesetze und N
Hindernisse , worüber im natürlichen Rechte sich de
Gebote oder Verbote finden , und H. wider das , Ci
was durch die geoffenbarte Religion in Ehesachen in.
festgesetzet worden , nichts abändern könne ; hin - Ich

gegen aber ausser diesen göttlichen Gesetzen IH- so!
durch keine menschliche Gewalt gehindert werden tu
könne , die Ehevcrkräge und Ebchmdcrmffc so zu kei

bestimmen , einzuschränken , und die bestimmte mensch- na
liehe Hindernisse aufzuheben , oder darin zu di- de

spensiren , wie es die Wohlfahrt dcs Staats for - sw
dert , da nur ihms allein die eben auch in göttli - w<

ch>"
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«g chcn, natürlichen und geoffenbarten Gesetzen ze¬
ch- gründete oberste Gewalt im Staate zukommet -
sie und dieselbe also unter keinem Religions Verwand
ih- , von Jemanden gebindert werben kann. Und wie
m- soll aus dem, daß dieser oder jener nicht verdient
m- l einer besondern göttlichen Gnade theilhaftig zu
>cn werden , Vernunft - und religionsmäßig folgen : daß
ein auch seine Verträge wider alles Recht eines drit -

ten , und des Staats nicht gültig seyn sollen ? Und
>es welcher Theolog wird aber auch wciters gründlich
nd beweisen können , daß , wenn der Monarch Ehchin -
>r- derniffe aufhebt , die weder in natürlichen , we¬
is- der in geoffenbarten göttlichen Gesetzen bestimmt
w- worden , und deren Aufhebung die von ihm al -
lw lein zu besorgende , und zu beurtheilende Mohl -

fahrt des Staats fordert , derjenige , welcher eine
Hr solche Ehe eingehet , bloß deßwegen von aller Hof -
>cc ming des Sakraments theilhaftig zu werden ans¬
ei' geschloffen seyn solle ? Sünden zu lösen , oder zu
s - binden ; aber nicht aus Staatserfordernissen , die
e» im natürlichen göttlichen Staaksrcchte ihren Grund
ng haben , Sünden zu machen hat die Kirche Gewalt
a- erhalten ; nach der Lehre : Sy ' d aller menschst -
o- chcn Lreacur Unterthan um Goneswillen : es se^e

gleich dem Ränig als dem Lürtresticksten , dann
ß- alj' o ist der Wille Gorres l . B. ketri . II . rz .
nd Wer der Obrigkeit widerst e t , der widerstrebt
ich der Ordnung Gottes ; zu den Rom. XIII . Der
rd, Cinwurf : dieses verstehet sich in Sacken , die
en nicht wider die Religion sind , gehöret nicht mehr
n- bicher , da wir vorausgesetzet , daß der Landesfürst
ll - solche Gegenstände bestimme , worüber in der ira -
en türüchen , oder geoffenbarten göttlichen Religion
zu keine unabänderliche Bestimmung ist , und welche
II- nach dem natürlichen Skaatsrectzt zur Wohlfahrt
ri- des Staats nur von Regenten erst zu bestimmen
n- sind. Dergleichen Bestimmungen können um so

weniger religionswidrig genennt werden , als viel -
C 2 mehr



mehr im Gegentheile das , was den; wesentlichen
besten des Staats schädlich ist , nicht imr zur Re¬

ligion nicht gehören kann , sondern ünftrer h-.iii -.
gen Religion gerade entgegen sireiMb

! V.

In Dem römischen oder gemeinen kür "

gerlichm Rechte .

§. Die römischen Gesetze geben viele hun¬
dert Beyspiele nnd Beweise der von Londesfürsien
in Bestimmung , Einschränkung , und Auflösung
der Ehehindcrnißen , vermög ihren - Majestätsrech -
! en , und ohne dießfalls von Ieniand abzuhängen ,
ausgeübten Gewalt . Wir wollen daS hauprst - ch-
lichstc daraus anführen .

§. -;6. Daß der Kinder wider der Eltern , so
wie der Leibeigenen wider der Herren Willen ge¬
stiftete Eheverträge nichtig seyn sollen , wurde vom

Kaiser Justmian in die Digesten I. 2. äs Ibitn

Nupt . eingeschalter , und in den Institutionen in

dem Titul äe IdMpnib sowohl im Eingänge als in

K. 12. bestäktigck .' Wir werden im Fortgang dieser Abhandlung
die Citationen aus dem römischen Rechte nach der

bey den Juristen gewöhnlichen Art schreiben , nach

welcher L die Digesten e. den Codex bedeutet . Die
Novellen des Justmian werben ohnehin deutlich

angegeben .
§ 57. Die Ebeversprechcn vor 7- Jahren , und

die Ehevcrrrage vor errichteter Mündigkeit warm

ohnehin nichtig I. 9. 14- t' n 6s lpons . und die

Mannbarkeit ist beym männlichen Geschlecht auf
volle
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^ volle 14. beym «erblichen aber auf volle 12. Jahr
gejetzet prlnc . I - Mt. cinib . moä. Vnt . kn.

§- 58. Die Eheverkräge zwischen einen römi -
scheu Senator , oder Senarorskinde , und einer

l Freygelassenen oder andern Person von niederem
Stande , oder wohl gar schändlicher Lebensart ;
wie auch die zwishcn einer Freygebohrnen , und
einer solchen Person , die sich mit Ganklerspielen ,
Knpplerey und Hurenlebeu abgab , oder von ei¬
nem Kuppler frsygelassen wurde , oder schon einmal

, einen Criminaispruch wider sich erhalten , wurden
^ in D. 4Z. Inst . und. D. 44. L 6e Kita als

ungültig erkläret . Das erstere Verbot wurde zwar
schon wiederum von Kaiser Justiniau i.. rz . I.
alt . oaä. 6e Kitu chllipt. chiov. 78. cap . z. aufge -

U!- Hoden.
en §. 59. Eben so wenig durften der Vormund und
ng der Curator oder ihre Kinder , ihre Pupillen , oder
ch- Minorenne , vor gelegten und richtig befundenen
m, Rechnungen heurathen D, 59. sieou. ill 60 V. iru

ch- chchpt. Die Römer fanden sogar Staaksursachen ,
den Vorsteher einer Provinz , oder auch andere ,

so die in der Provinz in öffentlichen Diensten stunden ,
,e- mit keiner Person aus derselben Provinz sich ver -
>m heurathen zu lassen. I. 57- l- 6g. lr. cio Kit . I ^upt .
tn > §. 6e>. Die Heurathen mit Personen , die die
in heilige Weihen empfangen , oder das Gelübd ab -
in Zeleget hatten einsam und unehlich zu leben , konn¬

ten vorhero eben so wenig als andere , von geist «
ng lochen Personen gemachte , und nicht wider die
er göttliche Gesetze lauffende Verträge , alS ungül -
ch kig angesehen werden , bis nicht derselben Ungül -
lle tigkcik znr Warnung eines jeden dritten , und die
-ch bürgerliche Kraft solcher Gelübde , von der landes -

sürstlichcn ZKacht gutgeheißen , und bestätiget wor -
nd den D. 44. e. cio Lp. ät 6ler . wie^ auch in der
en sechsten Novelle Eap . r. §. 7. Eben so, als
sie wenn sich nämlich ein Geistlicher hundertmal ver -
uf lobt
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lobt hätte in keinem Wirthshaus « zehren zu wol ,
ien , und doch nachhin mit Uederrrclung des Ge-
lübds gczehrer . Da foidert der Hauswirch sein
Geld ; ausgenommen die weltliche Obrigkeit hätte ^
em solches Gclübd dergestalt befestiget , daß es,
bey wirklicher Uebertrctung , auch keine bürgerliche
Folgen nach sich ziehen solle. Da müßte dann sich
per Hauswirkh freylich es selbst zuschreiben , daß
er einen solchen bey sich hak zehren lassen , der zu
zahlen nicht schuldig ist.

§. 61. In den römischen Rechten wurden die
Grade der Blutsverwandtschaft in der geraden Li¬
nie eben so berechnet , wie wir dieselbe noch heut
zu Lage berechnen . Eine jede Geburt giebt einen
Abstand einer Person zur anderen , nämlich des
Sohnes zum Vater . Mithin fallen in der gera¬
den Linie so viel Grade als Geburten aus , oder
so viele Grade als Personen , eine abgerechnet ; weil
zwischen drey Personen der geraden Linie , deren
eine yon der ander » erzeugt wird , zwo Geburten
sind.

§. 6r . In der Seitenlinie ist aber die heutige
Berechnung der Grade von der Römischen weit un¬
terschieden . Das römische Recht berechnet nämlich
auch in der Seitenlinie die Zahl jener , von de- ,
ren Blutsfteundschaft die Frage ist , mit Inbegriff
des gemeinen Stammvaters ; bestimmet , nach Ab¬
rechnung einer Person sodenn den Grad ; und se¬
tzet deßwegen Bruder und Schwester , welche mit
dem gemeinen Stamme drey Personen wachen , in
den zweyten Grad . Allein , nach der heutigen Be¬
rechnung sieht man in der gleichen Seitenlinie nur
darauf , in welchem Abstände ein jeder ; und in der
ungleichen Seitenlinie , in welchem Abstände der
entfernteste sich von dem gemeinen Stamme be¬
finde. In welchem Grate nun bey der gleichen
Seitenlinie jeder Kopf , und bey der ungleichen
der entfernteste von; gemeinen Stanuue absteht ,
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indem »rhmlicheu Grade sind die Personen mitein¬
ander Bstttsvelwandte . Nach w- icker Regel Bru¬
der und Schwester im ersten Grade ; Bruders und

Schwcsterskinder in zweytem Grade Blutsfreun -
^ de sind. , .

§. 6z. Heurathen zwischen Personen , bre m
acradcr Linie befreundt sind , werde « durch alle

Grade ; so wie auch in der Seitenlinie zwischen
jenen Personen verboten , derer eine unmittelbar
unter dem gemeinen Stammvater sich befindet ,
obschon die andere entfernter ist , und derer diese
gegen jene fast gleiche Achtung als gegen die Gl-

lern selbst zu tragen bar. in l .̂ 5Z. ist. as tstwu

Mpt . §. r. S- G5. Inst - I ^upt . ^
§. 64. Uebrigens wurde nach dem römische »

bürgerlichen Rc>1: tc . und nach der darin vorge¬
schriebenen Berechnung in der gleichen Seitenlinie
der zweyte Grad , in der ungleichen der dritte Grad

zum Ehehindcrnisse bestimmet §. 2. 45. Inst . os

ch' uytiis .
§. 65. Geschwisterkinder konnten also ungehin¬

dert zusammen heurathen §. 4. inst . 6e I ^uptus .
Und obwohl der Kaiser Lheodosins diese Heura -
khen verboten l. un. cost. 9 steostos . st Ibnyt . ox

rostript . xetsnt . so sind dieselbe nachhin doch wie-
) der von den Kaisern Arkadius und H onorius und

Jnstinianus erlaubt worden i. ly. c. äs Nuxt . §.

4. Inst . 6s l ^upt .
§. 66. Die Ehehindcrniffcn wegen der geistli¬

chen Ncrwa dtschaft haben auch erst in bürgerst -
chen Rechten ihre Kraft erhalten , da nämlich i »
i. 26. coä . äe I ^upt . verboten worden , Niemand
soll diejenige ehelichen , welche er aus der Taufe

Meilen hat .
§. 67. Nachdem römischen Rechte entsteht auch

eine Ehehinderniß in jenem Falle , wenn jemand ,
der nicht unter anderer Gewalt stand , an Kindes -
statt dergestalt aufgenommen worden , daß er un -
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ter die väterliche Gewalt des Aufnehmers über¬
gegangen . Zwischen solchen Personen wurde näm¬
lich die Ehe so verboten , als wenn sie die Bluts¬
verwandte waren , und zwar in gerader Linie auf
allzeit ; ungeachtet der nachfolgenden Entlassung
aus der väterlichen Gewalt . Zwischen den Auf¬
genommenen aber , und des aufnehmenden Vaters
leiblichen Kindern so lang , bis der Aufgenomme¬
ne der väterlichen Gewalt entlassen ist. I. 17. I.
55. 6s Hitu lblupt . §, 1. §- 2. Inst . 6s dlupt .

§. 68. Die Schwägerschast , welche nach leib¬
lich vollbrachter Ehe zwischen den Mann und sei¬
nes Weibs - Blutsverwandten und zwischen den
Weib , und ihres Mannes Blutsverwandten ent¬
steht l. 4- §- 3- E- cis §ra6 . är astin . hat zwar
eigentlich keine Grade ; weil aber diese Verbindung
einmal festgesetzet ist , so ist eine natürliche Folge ,
daß der Mensch in nehmlichem Grase zu einen Ehe¬
gatten Schwager ist , in welchem Grade er zu den
andern ein Blutsfreund ist. Und bey solcher An-
nehmung der Schwägerschafts Grade hat das rö¬
mische bürgerliche Recht nach seiner Gradsberech -
nung die Ehehindernisse mit dem zweyten Grade
der Seitenlinie schon beschlossen ; ausgenommen , es
betraf Personen , derer eine die andere obbesag -
ter Ursachen halber ( §. 6z . ) denen Eltern gleich
zu ehren hakte. Wsrnach also nicht nur kein
Bruders Wittwe , sondern auch keiner die
Wittwe des Datersbruder heurathen durste l.
4. 5. 8. y- co6. 6s insest . hlupt . l. 14. §. 4. st.
6s Hitu §. 6. 7. Inst . 6e lblupt . Auch der
Stiefvater konnte des Stiefsohns Wittwe nicht
heurathen I. 15. st. 6s Ilitu ldluxtiarum .

§. 6y. Und eben so sind die Heurathen zwi¬
schen den , der einen an Kindesstatt aufnimmt ;
und der Wittwe des Aufgenommenen ; wie auch
zwischen dem Aufgenommenen , und des Aufneh¬
mers Wittwe , verboten l. rch. st princ . st, L §l

r. 6s Xus- : . - K. 7s .



S>»»«»K»2»SsS 4 ^

§. 72. Auch die römische » Rechte liessen schon

durch die Vereinigung der Gemüther be» Graut -

leuteu oder auch Eheieuten noll) vor der leibliu )

vollbrachten Ehe zwischen den einen und des an¬

dern Theils Blutsverwandten in Ansehung der

Ehrbarkeit eine Art von Schwager - schafe sistken ;

jedoch die Ehe nicht über den ersten Grad hin¬
dern 1- 12. §. 1. 6s Uütu Mpt . 1. 14. §. tin. Lr

Z, 8. coä . äs incsstu . ^upt . §. 9. Inst . 6e Xunr .

§. 71. Leuten , die das Laster des Ehebruchs

begangen , wurde nach dem bürgerlichen römi ' cheu

Rechte alle Hofnung benommen sich jemals^mtteü!-
ander verhenrathen zu können l. 26. st. 60

bkupt . I. 27. coä . aä lez . Ml. 6e ^änlt . L dko-
vsUa iZ4- <:. i2 . . .

§. 72. Und so war auch die gewaltsame Ent¬

führung einer Braut ein solches Ehchmdermß ,
daß , wenn auch sie es hernach sich hatte gefallen
Sassen, der Räuber gleichwohl unfähig geblieben
ist , sie jemals zu chlichen l. un. §. r. a. 6s rspt .
vir §. chiov. 144. L. 12.

§. 7g. Eigentlich wurden in I. 6. co6 . 60

Zu6. nur die Ehen mit Juden oder Jüdinen den

Christen verboten . Allein durch Gewohnheit wur¬
de sodenn überhaupt die Ehe zwischen Christen ,
und allen Ungetansten als verboten angesehen .

§. 7̂ . . Kaiser Leo setzte in seiner 89. Novelle gar
eine Ehebinderniß auf die Unterlassung der heili¬
gen Einsegnung , damit sich V- rhenrathete nicht
für ledig ausgeben konnten .

§, 75. Bey zweifelhafter Unmöglichkeit die ehe»
Siche Beywohnung zu erfüllen , wurden vor der

Ehescheidung in !. ro. eoä . 6s rcpuä . zwey ; so-
denn aber in der Novelle 22. 6. drey Jahre
den Eheleuten anberaumet , damit sie unter der

Zeit versuchen, , was sie vermögen .
§. 76. Und' wie wir bisher » in den römischen

oder gemeinen bürgerlichen Rechten so viele durch
die
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die landesfürstliche Macht bestimmte , eingeschränkte ,
oder wiederum ganz aufgehobene Ehehiadcrnisse
gesehen haben , eben so sind viele von dieser Macht
ertheilte Ehebispmsssi 0 :r besondere Loßzahlungm
in 44t . coä . 6s intsrä . mrtri . iutsr ? up . LNut .
k. pon. Loci. ibiä . i. uu. coä . Nheoäost 6 nupt . ex
rstcrip . i pet . i. y. coä . äs iX4ipt. i. z. eoä . 44>co-
äost äs ins . IWpt . anzutreffen .

§. 77. Denen ausser der Ehe erzeugten Kin¬
dern Hindernisse zu bürgerlichen Vortheilen zu be¬
stimmen , oder von diesen Hindernissen dergleichen
Kinder loßzuzählcn oder sie zu legitimsten , ist oh¬
nehin ein Majestätsrecht , dem Niemand mit Er -
theilung einer auf bürgerliche Folgen abzielenden
Legitimation vorgreifen darf ; so wie auch selbst die
Legitimcttivnsartm , welche eine bürgerliche Wir¬
kung haben sollen , blos von dem Landesfürstcu
abhängen können . Es gründet sich auch die ganze
Lehre von der Legitimation hauptsächlich iu bür¬
gerlichen Rechte ; obschon die Landesfürstcu aus
fremden Gesetzen einige Ausnahmen und Milde¬
rungen angenommen , die aber eben nach der An-
nehmung nicht mehr fremde Gesetze » sondern bür¬
gerliche sind , und nunmehro nur als der Willen
des Landesfürsten solang Verbindlichkeit wirken ,
bis sie durch andere landesfürstiiche Gesetze abge¬
ändert werden .

§. 78. Das Recht über die Ehevcrträge , und
gegen die Ueberkrctcr der daraus entstehenden Pflich¬
ten Urtheil zu sprechen , ist den weltlichen Gerich¬
ten in gemeinen bürgerlichen Gesetzen dergestalt be¬
festiget worden , dass sich auch die EhcscheiduiigS -
fallc in 1. 8- y. ic>. il . coä . äs repuä . Plovel .
L2. Lao. 6. IWv. 117. Lap. 1. 9. 10, .̂ ' ov. 140.
bestimmet finden . Freylich findet sich iu diesen Fal¬
ken eui und anderes so ixtcr minus» xsicne per -
iniL , das ist , unter jene Dinge gehöret , welche
nur ,unter die äusserlich geduldete zu rechnen sind.
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ohne daß dieselbe für das Gewissen gebWgek wer.

den , gleichwie Moses schon im Israelitischen Skaare

propter sturiciom corärs ssuÜWornm , wegen Hes -
rrgkeik vec Herzen der Jaden ein und anderes ge.
duldet hat , und es ist ja auch über Dinge , die
man nicht mit bürgerlichem Zwang abschaffen kann,
und hiemlk ohne dieselbe zu billigen äusserlich ge¬
dulden muß, dem LandcSsürstcn allerdings erlaubt

zu bestimmen , wie weit diese blos äußerliche Dul¬
dung gehen könne , oder hierüber Gesetze zu ma¬

chen.

V.

In den fränkischen und anderen alten

deutschen Gesetzen .

§. 7Z. Obwohl auch schon die longobardischen
Gesetze' den geistlichen Gerickken eine dclcgirte
Macht , Ebchande ! zu untersuchen und zu entschei¬
den eingeräumet haben , so haben sich. doch die go¬
thischen Könige die Bestimmung der den Ehever ,
tragen entgegen stehenden Hindernisse , und die Di¬
spensen hierüber vorbehalten H. l. ss -ort ^obar. H.
II . ssit . 8. §. g. OsMostor . Issd . VII . lorm . 46.

§. 80. Insonderheit ist jene Formul bcrübmk ,
worin ' sbeostoriaus , König der Gothen in Italien ,
im sechsten Jahrhundert einem seiner Unterthanen
die Erlaubniß ertheilet , seine leibliche Base zu heu-
rathen , welche Cassiodor am bemerkten Ort ganz
anführet . Ein Beyspiel eines gleichen Gesetzes vom
Rccared , König der Gvthcn in Spanien im sie¬
benten Jahrhundert kann man in dem Gesetzbuche
der Visigotcn z. B- 5- 1ä . H Satz der Linderr -
brogischcn - Ausgabe lesen. ^

§. 81. Margarikha , Herzogin von Karntcn und

Gräfin von Tyrol , brachte wider ihren Gemahl
Johann einen Sohn des böhmischen Königs Jo -

haun



Harm wegen feiner Unvern' . b' genhett ehelich bey, »,
wohnen ihre Klage , und die Bitte um' die voll¬
kommene Ehescheidung beym kaiserlichen Gerichte
vor : und Kaiser Ludwig der vierte sprach das H' >V-
urtheil für die Herzogin . Eben der Kaiser hub
zwischen dieser Margaritha , und dem Ludwig
Markgrafen von Brandenburg die Ehchjndermß
auf , d: e ihnen als Geschwisterkindern im Wege
stunde . Siehe die bayrische Nachrichten 7. Stück .
Noch heut zu Tag wird von den Königen in Frank¬
reich die Gewalt ausgeübt , die ohne ihrer Bewil¬
ligung geschlossenen Ehen der Prinzen von Geblüt
aufzuheben . Heal . Vom. IV. äs stur. pub . <7. 1.
§. n . 12. I,uunoi ' lom. I. part , 2. paZ .81h' .

§. 8e- Die Chcveckrage , so Kinder ohne Ein -
williguug der Eltern , oder Leibeigene ohne Bewil¬
ligung ihrer Herren gemacht , lesen wir in Vag.
( mro! . .VI. H. VIII . t7ap . 46z . und in s66it . ,IÜ .
«Üap. R. LA. kraae . La?. - 54. bey Baluz kol . n65 .
zernichtet .

Z. 8r. Baluz liefert rlnS von den Ehehindcr -
»ißen wegen der BlUtSverwandksthafk fränkische Ge¬
setze. H. 5. Vap . iL6 . Vol. 856. 1. 6. 6äp . 107.
<7oI. 944. <7. 49/209 . (7ap. Z27. Vol. 978- <7sp.
478. Vol. iooZ . Und von dek geistlichen Verwandt¬
schaft . csp . 167. ( sol . 856. 1. . 7. cap . 4?. i . HoI. looz .

§. 84. Bon den aus dem Ehebruch kommenden
Hindernißen haben wir die GeftZe des PioinuS in
LLp. 12. von Jahr 752. und in cap. 8. von Jahr
757. in H. cap. 21. bey Baluz (7oI. 146. 182.
829.

§. 85. Und in Ansehung der verbotenen Win ,
kcl - Heurathen und auch deßwegen erforderten geist¬
lichen Enisegna - ig . Siebe bey Baliizius I. . IV.
cap . i zo. 827. 4^8- <7ol. 944. 978- 100Z. I. ib .
VI. cap. 4ZZ. Lol . 945. 1. lb . VII . cax. 179. (stol.
tv6r .

§. 86.
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V! .

§. 86. Eben bey Baluzius unter den Kcfttzen

des P- pinus vom Jahr 75s , in 17. cap . lüg . ^ol .

ist die Fürsehung wegen derer getrosten , die iareu

Ehegatten wegen UnoermKgenhett ehelich i ' eyzu-

wohnen anklagen : gleichwie auch in -:->p.
kranc . I. . VII . cap. ZY5- das nehmüchc feggefttzet

ist , was in den vorbero angeführten bürgerliche »

Gesetzen wider gewaltthätige Braukcnrfuhrer ver¬

ordnet worden . ^ ^
L. 87. Von den Ehescheidung - ! , sind nachzu' chch-

gen 6arol I. cap . 19 chstiü . ' riwoäowL , ea-a.

54. m- 1 ^ ' 6- I. .

II. ? orm . zo. und bey Ka' uzms aap. ^6. vom

Jabr ?; ?. col . 184. wie auch cap. 5- vom Jahr

Uebrigens sind in Ansehung der sränki - .
Wen G- sehe Hauptaiunerkungen zu machen - näm¬

lich I. Daß die fränkische Könige über Skaat ^-

sachen gehaltenen Bcrathschlagnngen auch T' scho -

f- und Geistlich - »ach eigener W- ch . uhr zogen

haben , wodurch aber eben die Komge zu Äcst . m

mung vieler in den göttlichen Gefttzm Nicht enthal¬

tenen Ehchinderntßen bewogen worden .

bey allem den. doch diese Ebogesege in Anftmmg

des bürgerliche » Vertrags erst durch die ! a»des -

fürstliche Verordnungen ihre Kraft eryaiten haben ,

und die Dispensen hierüber auch immer von der

landeSf. ' . rstlichen Macht haben Erlabt
w- rdem

müffen. III . Daß auch andere lanvesfursten le

fugt sind . ohne Jemand andern frage » . als

den sie selbst gern fragen wollen , Ehebuiden >ß

zu bestimmen , und aufzuheben , oder dar . » zu

dtspensiren .
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In den Kirchengesetzen dkr ersten Jahr¬
hunderte , in deren Zurückführung dre in ^

mitlerem Zeitalter eingeführte Kirchen -
Zucht den Landesfürsten nicht hin¬

dern kann .

§. 89. Es überzeuget uns die Kirchcngeschichke ,
daß das uulaugbar feyc , was Christian Lupus m
viE I. pro ein. csp . iü . Vom. III . Lclio! . in
csr . mit diesen Worten geschrieben : Die Ehe rst
nicht nur ein Gakranrenc der christkarholischen
Rirche , sondern auch. ein bürgerlicher Vertrag ,
deßwegen haben es »ich die christlich römischen
Raiser schon längst allein zugeeignet , und vor¬
behalten , trennende Ehebinderniße zu bestimmen .
Nur in den letzter » Jahrhunderten ist diese Ge¬
walt auf Sie Lirche gekommen . Daher kommt
es , daß Sie alten Vater dieser Hindernißen so
selten mit Fleiße , und mir Vorsatz gedenken , weil
sie . es für eine Sache ansahen , die in ihr Gebier
nicht gehörte .

§. 90. Und zwar bis auf das X. Sekulnm ,
wie der Vertheidiger des Churbayrischc » Spousa -
iikii Gcseßes in der Antwort auf den siebente »
Eiuwurf sagt : hat die Lirche niemals die Mey¬
nung weder überhaupt noch insbesondere gehe- -
ger , daß die Ehevcrcräge , geschweige denn die
Ehcversprechen zu ihrer Gerichtsbarkeit , wie
sie heut zu Tage genommen wird , gehörig seyn ;
und vom ersten Rirchenalrer an bis auf das
zehnte Jahrhundert ist kein einziges Beyspiel
nahmhaft zu machen , Daß irgendswo von Sei¬
te der geistlichen Macht iemals wider die de-
rentwüle getroffene » g schlichen Verfügungen dcr
landessürstlichen Macht nur sie geringste Wi¬

der -



derrede viel weniger eine Vorschrift oder geistti -

che Anmgssimg geschehen si z-e.
§. 91. Daher - komme es . schreibt auch Perci -

ra in dcr Abhandlung von der Macht der Bischöfe in

III . Grunds . 9. §- nach der Antwort , die selbst der

Gabst Nikolaus der I. im 9. Jahrhundert auf die

Fragen der Bulgaren gab im zy. Kap . Daher
kömmt es : daß Die Fürsten , die das Recht bä¬

hen, Ehehinderniße zwischen Vettern und Dasin

zu machen , auch zuweilen davon dispenseren ,
ohne daß sie Rirche ihnen icmals diese LNachr

streitig gemacht häkle . Wir wollen über diese

Lehren gut katholischer Schriftsteller , aus Beyspie¬

le ; und sodenn wieder auf Bekännmße gelehrter
und frommer Katholiken gehen . ^

§. 92. Nach den bürgerlichen Gesetzen , ver¬

mag welchen die von Kindern ohne Einwilligung
der Eltern gemachte Ehevcrkrags für ungültig er¬

kläret wurden , fügte sich die IV. Kirchmvcrsamm -

lung von Karthago im Ilten Kanou . -T)>e von

Örleans vom Jahr 64t - im 22ien Kauon ^, die

von Tours vom Jahr 565. im roten Kanon . Sogar
damals , da schon die vom Jsidor den erstem Pab -
sten angedichtete Briese und Verordnungen , die

man allgemein die Waaren des Sünders Jsidor
nennt , «berhaud genommen , sogar damals richte¬
te sich noch die Kirche in Kinderchen nach den

bürgerlichen Gesetzen. Siehe caus . XXX . <s.
can. r. caus . XXXV . q. 6. äsn . 2. Auch die
Griechen haben deswegen die Ehen wider der El¬
tern Willen nicht gelten lassen. 8. Laüliu ; !J>,
aci ilinpbiloch .

yz. Immer wurde es zwar den Mönchen
und Nonnen zur Sünde gerechnet , daß sie ihr
Gclübd gebrochen , wenn sie nach denselben zur
Ehe geschritten ; allein bis nicht die Klcstergelüb -
de vom Staat solche Kraft bekommen, ^ ' auch
die dagegen gemachten Eheverrrage ungültig lcyn

toll -
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sollten , blechen die Vcrehlichungcn eines Mönchs ,
oder einer Nonne gültig . Siehe den röten Kanon
der ChalzedoNens . Kirchenversammlung 8. . Kumuli,
cls bono viä . csv . 10. 8. Ichrimrä . I. . clc praec .
et stilp . Lgp. 17. OrcZ . I. i . op. 7 >. Vgn IXpen
k. II . i'. i . st ?om. XIII . c. 5. IZLÜuuz ?o,min8
ste mutr . X. 7. csp . 17. Pabft Jniiorenz II . - war
der erste , welcher eine wider das Gclübd der Keusch¬
heit geschlossene Ehe für ungültig erkläret hak.
<7kML. XXVII . st. 1. cW. 40. Wegen welcher Er¬
klärung t - raNLir der Kirchengesetzsammler eben dar¬
um, weil er dieselbe nicht sogleich mit der alten
Kirchenlicht zusammen stimmen konnte , diesen Un¬
terschied in vist . XXVII . zwischen den feyerlieSett
und bleßen AndachtSgelübden ausgcdachk , daß nicht
diese , sondern jene eine Ehchinderniß seyn. Allein
die Verordnung des Palst , und die Erklärung deS
OrsÜLN hätte auf Eheverrräge so wenig eine Folge
gehabt , wenn es nicht die Landesfürstcn hätten
angehen lassen , so wenig der Pabst und Oratian
andere Verträge , welche jemand wider sein Gelübd
eingehet , zum Nachtheil eines Dr Uten hat zernich¬
ten können (tz. 60. )

§. 94. Chcvertrage , so Leibeigene ohne einer
von ihren Herrn erhaltenen Bewilligung eingegan¬
gen , wurden den bürgerlichen Gesetzen gemäß nicht
minder von der Kirche ungültig erkennet Laus.
XXIX . st. 2. can. 8. Auf einmal kam eine Ent¬
scheidung unter dem Namen Pabsts Julius zum
Borschein , daß dergleichen Ehen unzertrennlich seyn
sollen auu«. XX! X. st. 2. can . 1. Und Orutmn
fabricirtc wieder sogleich eine Distinkkion zwischen
denen , welche wußten , daß die Person , mit der
sie sich verbcuratben wollte », eine Leibeigene ftye ;
und jenen , die e6 nichl wußieu . Alles dieses wur¬
de im XII . Sckulum zum Recht ; und dieses bloß
«Nein darum , weil Laudessürsten es geschehen
iieffen .

§. 95-
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§. 95. Die lateinische und griechische Kirche
tichrett- sich in den ersten Jahrhunderten in Berech¬
nung der Derwandschafts Graden ganz genau nach
dcr bürgerlichen Richtschnur . Siehe des heil. Am¬
bees. 66. Brief , den Cujacius ac! cap . psn . 6e conz .
den VLa Irz ^en in commsnt . aä Oratian . caus .
XXXIV . cs. 2. et den Bvhmec in Inst L. p. aä
Vit. 6s costs. z. Pabst GcegoriuS begienge in
der caur . XXXV . cs. can . l. st 2, den Fehler -
baß er bey Nachforschung der Verwaiidschatt die
Bruder für den gcmeincnGtamm rechnete,richtete aber
svdcnn seine Graösderechnung lvciker fort dennoch
Nach der bürgerlichen Regel ein. Alexander der II .
aber w! ch vollkommen von der bürgerlichen Grads -
bkrcchrurng ab - und sein Rachgeber Peter Dannan
hatte beynahe die Anhänger dcr bürgerliche » Be¬
rechnung verketzert ; .

.̂ 96. Eben sv gicNg es mit den aus der Aer -
wandschäft kounnende » Ehehindetnißtn . Das Ge¬
setz des Kaisers Lheodos , dessen dcr heil . Ambro -
stus ep. 6s . und Cafstodorus I-. 7. varior : geden¬
ken, verbot die Ehe zwischen rechten Geschwister¬
kindern. Nach dem Tode Thcodostus hob sein Sohn
Arkadius Kieses Verbot auf ; und hierüber leistet
selbst das berühmte Gesetz ist ssap. 19. 6s Xiupr .
sattsam Gewahr . Ein Jahr nach dem Tode Arkads -
im Jahr 409 , schrieb der heil. Augustin sein r ; .
Buch von der Stadt Gottes , und getraute sich nicht
die Eheu der Geschwisterkinder für uneclgubt zu
erklären - weil dieselben weder durch göttliche we¬
der durch menschliche Gesetze verboten worden .
In spateren Zeiten liessen also die LandtSfürsten
den Geistlichen hierin eine Mehrere Macht zu, als
sich der heil . Augustin verlanget hat , und viele
glaubten , es müsse so seyn, weil stein cauz .
XXXV . 2. c. 2. Z. 7« die falschen Waaren des
Jsidors nicht kannten . Raban schrie genug und
schrieb auch an den Bischof Humbert . Ich fürch -

D ke-
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te , daß , wenn man aus seder Verwandschaft
Lhehinverniße - nackt , Ehebrüche und - Hurerey
zunehmen werden . Ke ^ monis I. . äs LLLiss. ärl -

erpl . eckst. visn . 1765 . pa§. 289 . ^
§. 97. Da es auf einmal dem Pabst Grego «

rius II . beyfiel , die mosaischen Eheverbote zurück¬

zuführen caus . XXXV . q. r . can . 18. 20. so muß- ^
ten es sich die Nachkömmlinge noch zum Gluck rech¬

nen , daß die Ehehindrrniße nach der bürgerlichen
Gradsberechnung auf den 7ten Grad hccabkamen i

LLUS. XXXV . c;. 2. L. 2. Im XI. Jahr¬
hunderte wurden aber nach angenommener heurige » ^
Bcrechnungsart die Ehehindccniße wegen der Bluts ,

verwandschaft wieder so sehr erweitert , daß sie nach

bürgerlicher Berechnung gar bis aus den i4ten
Grad reichten . Endlich erkannte selbst Jnnoccnz
der III . Daß ein solches Verbot ohne große »
Nachtheil nicht allgemein gehalten werden kann,
und bestimmte nach der heurigen Bcrcchnuugsweift
nur noch den 4trn Grad zum Ehehinderniße , und

zwar de» 4ten deswegen , weil vcr menschliche
Leib viererlei Safte führe , welche aus vier Ele ,

menren bestehen cap . 8- cke eonlanz - . Alles die¬

ses liessen die Landesfürsten geschehen , obschon da»

wesentliche der Religion so wenig alü die viererlei

Säfte und viererlei ) Elementen bey dem Bestände
der bürgerlichen Gesetzen sich verschlimmert hatkc
Die Landesfürsten liesse » aber auch die Ehchindcc -
niße wegen der geistlichen Tluverwandjchaft bis am

Die Zeiten des trienkischen Kirchenraths beynahe
abergläubisch , wie der seek. Hofrarh Rieggcr sagb
erweiteren . .

§. 98. Und so ergicng es auch mit den Ehe-

hindernissen , die aus derSchwagcrschast , und a»d

Vereinigung der Gemüther bey Brautleuten , oder

auch Eheleuten vor leiblich vollbrachter Lhe entste-

sten . Die alte Kirche beobachtete die bürgerliche »

Gesetze. Das mittlere Zeitalter brachte abn^dl-
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' st i Erweilecung her Ehehinderniße in Ansehung der
' 5s Gchwagerschafk bis auf den 7ken Grad caus XXXV ,

i;. r- Lau. i . z. 4. 10. 12. 16. 17. Bon wel -
^ chrm es sodenn Innocenz III . c. r. 8. 6e cons ,

jn der Geitenlinie auf den chten Grad , der trien -
ck- lischc Kirchcnrarh aber . wenn die Gchwagerschaft
i§' ^ aus der Beywohimng ausser der Ehe entsteht , auf
>H- den 2te » Grad hcrabruckte . In Rücksicht auf die
M Bereinigung der Gemüther bey Brautleuten oder
reu Ehcieuken vor der leiblich vollbrachten Ehe wurde
hl- die Ehchinderniß gleichfalls so sehr erweitert , daß
M ein Theil des andern Theils Blutsverwandten in
kö' was immer für einen Grad nicht heurakhen durfte
aeh e»uz. XXXVII . q. 2. L. n . 14. i ; . bis Jnnv -
ke» eenz I!I. diese Hinderniße mit dem 4ken Grad bc-

schrankte c. 8- cis cons . Bouifacius der VIII . vcc-
?e» ordnete so gar , daß dieser Eheverbot bestehen solle,

wenn nur das Eheversprecheu mit beyder Braut -
eift lrmc Emwtlliguug für sich gegangen , wenn auch
itud dasselbe auS anderen Ursachen ungültig wäre . Der
iche lrienrische Kicchenrath trat jedoch wieder in daS

Mittel , und verfügte in Ansehung her Ehevcrsprs «
chm : daß diese nur damals , wenn sie allenthalben

^ gülkig sind , und nicht über den ersten Grad die
xm)

^ Ehehinderniße wegen der Ehrbarkeit nach sich zie«
he» können sssts XXIV . c. Z. cis. reiorm . matr .

Lang hat sich auch die Kirche nach den
kaisirlichen Gesetzen geachtet , welche Leute », die

E das Laster des Ehebruchs begangen , alle Hofnung
E z» einer künftigen Ehe abgesprochen haben . <7au5.
"2b XXXI. ci. r. can . r. 8. ^. uZust . I-. 1. äs Xupr .

et OonLup. s. 10. Nach diesen Gesetzen hat auch
^ die Kirchenversammlung zu Lribur im Jahr 895«"" über zween Ehebruchsfaüe gesprochen , da der erste
^ mit einem Eide , daß man sich vereblichen wolle ,
!mii zweyte gar mit Ermordung des Ehegatten ver¬

rat ^üpft war . Wem fiele wohl ein , wenn er einen

,, Spruch »sch den Gesetzen über zwey Fälle hörte ,
D 2 odrx
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oder läse , zu folgern . daß die Gesetze nur auf M-
je , die eben mit solchen Umständen begleitet sind, ux>
und hiemit nur auf dieft zwey Fälle , nicht auch ^
auf andere zu verstehe » seyn ? Dennoch fiel esbeni )

guten Pater Gratian ein , und nach dielen Ein- uii^
fall verordneten erst Alexander der III . und Iimo -

ceuz der III . cap . I. er VI . 6o es , c^ni 6ux . in sth,
WLtri . Daß I. der Ehebruch keine Ehehinderniß des
scye , wenn nicht r. ein zweyseitiger wahrer Ehe- d,ci
brach . r . Em vollbrachter Ehebruch , z. Lm bcym
Ehebruch beygesetztes Eheversprechcn unrcrloffen '

Lup. 2. 4. 7. 8. euä . II . Daß der Ehemord gleich- neu
falls kein Ehehinderniß sehe ; wenn nicht l. diej
der Tod des Ehegatte » wirklich erfolgt . 2. D«

Ehebrecher , und die Ehebrecherinn seine Ermor -

düng verabredet . z. Sich die künftige Ehe ein- »de
ander gelobet haben . III - Jum Ehehinderniß we-

gen eines mit Mord vermengten Ehebruchs nur

erforderet werde : i. Daß der Ehebruch wahr und ^
beyderftitig . 2. Daß er wirklich vollbracht sey. der
Und Z. wenigstens ein Ehebrecher dem ermorde- nist
ken Ehegatten nach dem Leben gestellek habe , ^ wen» nici
auch das dem anderen Ehebrecher unbewußt gc- ^
Wesen,und keinEheocrsprechen dabey geschehen wäre»;
cit . cap . 6. Und auch diese Bestimmung , mtt Ei»- z
fluß auf die Eheverrräge , liessen vlc Laudesfurste »
in mittlerem Zeitalter geschehen. , , che

loo . Wegen Gefahr der Verführung zu»! zu
Unglauben sahfrcyiich auch die alte Kirche nichl

gern , daß sich Gläubige mit Ungläubigen veriM ro
ratheten . Die KicchmversamMlungen zu SardM hg,
can. 10. die zu Kalcedon cnn. 14. in Laus, XXVII erst

i . Lsn. 16. verboten so gar den Rcchkgiauvl -

gen sich mit Ketzern zu verheurakhen . Allein ei- ^
Neu mit einem Ungläubigen oder einem Ketzer ge- Px
machten Ehevertrag ungültig zu erklären , oder de»' rr:
scldcn aufzulösen , und den Gläubigen von Erfüll « HL
der aus dem geschlossenen EhevMrag entspringt sZ
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den Pflichten loßzuzählen , dieses unternahm die
ül' alte Kirche niemals . Siehe lertul . D. 2. sä

uxor . csp « 2. ^uZuii . cie conju ^. nüulc . D. i .
«p. L) . 8^noä . elibsrit . csn . 15.

^ ) §. roi . Daß die Ehe durch die heilige Weihen
lu- ungültig gemacht werde , ist kein göttliches , son-
uo- Kern »ur ein menschliches Gesetz , welches schon

sehr vielen Veränderungen unterlag . Die Däteh
des Kirchcnraths zu Ancyra fanden schon für noth -
wendig im roten Kanon zu erlauben : daß , wenn

b"' . Geistliche bey Empfangung des Diakonats ihren
Bischofuklärten im lcdigenSkande nicht leben zu kön"

ch' neu , ihnen erlaubt seyn sollte , die Verrichtungen
^ dieser Weihe zu thun , wenn sie sich auch nachher
^ verheuralhcn würden - In Ansehung derer , die
wr- Empfangung des Subdiakonats , Diakcnats ,

oder auch des Priesterthums sich vcrheuralhet ha -
den , war es ohnehin ausgemacht , und das rrul -
Üsche Koncilium befestigte es gerade zu in csn .

u"" ig. daß dieselbe durch diese Weihen vom Gebrauch
wy. dxx Ehe nicht gehindert werden sollten . Die latet -
tds- njsche Kirche hat zwar diesen Kanon nicht angenom -

wen. Aber auch in der lateinischen Kirche hatten
die heiligen Weihen vor den Zeiten des Pabst Giri -
cius keine Kraft die Ehe zu zertrennen , und unge ,

) achtet , daß Jnnocenz der I. das Gesetz des Giri -
i " eins erneuert , ohnerachtet , daß diejenigen , wel -

j che das Priesterthum oder das Diakonar erhielten ,
M zu selbigen Zeiten vor den Bischöffen ein fcyerli -

cheg Gclübd ablegen mußten , auch mit den vorhe ,
^ ^ Ehe genommenen Weibern die Keuschheit zu

d«° halten , so haben die Kirchenvcrsaivmlmigen das

^ ' erste zu Toledo im Jahr 400 . csu . i . das vierte
litt- ven Gangre im Jahr 441. can . 24. Das erste von
> '̂ Tours im Jahr 461. esn . 2. sich begnüget denen
S' ' Priestern und Diakonen , die sich nach den Weihen

!. ^cheurathet haben , nur die Erhebung zu einer
' ^heccn Mrihezu untersagen . Ouxin 6e la xms -

S"' sanLL cLcleLsÜiPre 640. Daö aus den he, .
ligen
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ligen Weißen entstehende Ehehinderniß gründet sich ra

also auf kein göttliches , sondern auf ein menschli - de

ches , veränderliches , und auch schon immerzu ver> «k

Andertes Gesetz , welches von denen , die von Gott sie
die oberste Gewalt baden , von den bürgerliches AI

Vertragen zu urtheilen , allerdings in Ansehung! wi

ihrer Kraft auf den Eheverkrag so abhänget , wie ge
die Kirche in ersteren Zeiten die Geistlichen so wenig, M
als die Weltlichen , von Erfüllung ihrer den gött - M
lichen Gesetzen nicht zuwiderlaufenden Verträgen !
enthoben zu seyn erachtet hat . ^

§. iO2. Wtnkclhcurathen verboth auch schont »

immer die alte Kirche , damit nämlich Verheuratbe - ^
1e sich um so weniger für ledig ausgeben , und ib- o!

ren Ehegatten verlassen könnten . Sieb Vert . c!e

xuäro . cap . 4. Und da dieses Verbot eben wo »

gen Auftcchthaltung des Ebevcrtrages geschah , st G
siel den Kirchenvorstehern selbiger Zeit nicht bei). di

dergleichen geschlsffene Ehcvertrage zu vernichten , «l

Roch heut zu Tage ist die Verfügung , so die rrici,' d

tische Kirchcnversammlitng in S. XXlV. c . 1. 6e Ue- ^
form . getroffen hat , nicht überall angenommen ; auü
keiner anderen Ursache,als weil es nur von der bürge » ^

lichenMacht abhänget,bürgerlicheDcrtr ^e deswegen,
weil dieselbe heimlich geschloffen worden,zu zernichten . , ^

§. I0Z. Und endlich hat auch die Kirche in er- I

stern Zeiten die Ehchinderniße zwischen den Ent- d

führer und den Entführten so beobachtet , wie die- ^
selbe in den bürgerlichen Gesetzen vorgeschrieben
waren caust XXXVI . 2. eav . 1 r. bis in eng. "

S. et 7. verordnet worden , daß die Ehe bestebeii k

solle , wenn bey der Entführte » die vorige Me 1- ^
nung sich in eine Einwilligung verwandelt . unv '

dasjenige chr endlich gefällt , was ihr anfäng¬
lich mißfallen hat , welcher Verordnung der men-
tische Kirchcnratb sodenn wieder in der XXIV . S-
K. csp . 6» ?vesorm . die Beschränkung gesetzet , daß
Die Ehe nicht statt haben könne , so lang die g»

vaubte
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mubte Person sick in der Gewalt des Räubers

befindet , sondern er könne ste zum werd nur

«rlsdenn haben , wenn er sie auf einen freyen und

sickern Ort stellet , und sie sich hernackck " zum

Manne zu nehmen cnksckliesset . Die Franzose «

wußten am besten , daß alle dergleichen DsrfuMN-
gen des Ehcverkragcs auf die landesfmstfiche Gui «

hcissuna ankomme ; denn bey ihnen gilt keine EY?

- wischeneinen Brautwerber , und einer minder,ahrl -

gen Tochter , die sich durch Schmeuchelen und Lieb¬

kosung wider der Eltern Wissen und Willen zur

Flucht bat verleiten lassen. Siehe carfi . äe L. uc »

^ om III . 6e watri . 6itt . 5° Hericourt . loix Lc-

clesiail . äe Trance k. III . art . 2. §. 72. Ls 75.
r 104. Ucbcrhaupt sehen wir in den ältesten

Kirchengeschen , daß die Kirchenvorstchcr . » all

ihren Verordnungen von Ehehindermßcn nichts an -

dcrcs unternommen , als den Gläubigen d>ie Bevl -

ackkuna I. Der von Gott selbst gesezten Ehchm -

derniße II . der vom Landessursten gemachten Ehe -

acseren einzuschärfen III . in noch unbestimmten Fal¬

len sie vor Gefahr der Sünden zu warnen , und

wider die Uebertreker Bußkmivnen festzusezcn, ohne

daraus bürgerliche Folgen zu ziehen. Gleichwie

nämlich die Kirche »jemals mmvthwendrgen Um¬

gang der Gläubigen mit Ungläubigen billigte, «nd

die Mbertrctcr dafür büffen ließe , doch aber,c .

Uem, der sich bey einem andere » , als bey einem

Ungläubigen eine Wohnung hatte miethen können ,

nicht auftrug , die aus dem geschlossenen Mt - ,

chungs Kontrakt entstehende , Pflichten nicht zu er¬

füllen , und den Kontrakt für ungültig anzusehm ,

fo wachte sie es auch . » Ansehung der Eheverträ .

ge; und der gelehrte Benediktiner zu LambachP .

Oberhäuser schrieb recht , daß die ältesten Kirchen -

geseze keine Trennungen der Chevertragr , Andern

blosse BnßkanoncS enthielten . Stehe dessen /ixo -
jüüoneo oritleE ^otelrLtum
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in leßibus . roatkjmoipslibuz iiopeckme - ntormo 6i?
rimsytium , welche Abhandlung bey dem sccl. Bi¬
schof Stok grosse Hochachtung , und in Wien schon
eine wiederholte Auflage erhalten hak.

§. lo ; . Als ^in bürgerlicher Vertrag muß namt l
lich die Ehe ihre Richtung nach yem Besten des
Staats und von den bürgerlichen Gcsezcn bckom- i
mm. Dieses sagt auch der heilige Thomas sfl 4. ^
ient . <W. Z4. ĉ . rm. ark. i . in sinn . cont . ßsn.
s. 4 cap . 78. und mit ihm vier gelehrte Domini¬
kaner : nämlich Ambrosius Cakharino , Crxbischof
von Conza sn >;u. civ slanässt . matri . ftomae
?552- Jacob Naclanto Bischof von Chioza , tra3 .
r6. 6s irrst . clanässt . conft Dominions 8otto in
4ta lsntsntis äiü . 4 ^ und Petrus Sorto in rrsL
sss matri . Dess . 4. Nie Rirchenprälaten , sagt die¬
ser lcztere , können nicht mit bösen Lugen anse¬
hen , wenn die Fürsten der Erde Verordnungen
machen , die zum zeitlichen Frieden nothwendig -
sind , sie können nicht die geringste Ursach haben
sich ihnen zu wisersezcn .

'
Sie ' müssen « im Ge¬

gentheile gerne sehen , daß auch menschliche Ge-
seze dem Ehebindniße zur Richtschnur dienen ,
weil es eine menschliche - Handlung ist : den Bi -
i ' Â sch bleibt immer noch die N7acht etwas hin -

ftzen , das zum Besten der Religion ist.
So redete dieser redliche Theolog , der Beichtva¬
ter des Kaisers Carls des fünften , und Theolog
des Pabstes Pius des IV. in dem Concilium zu
Trient war .

§. 106. Auch van Dspen führt die nehmliche
Sprache , da er sagt : Vertrage für ungültig er¬
klären , und Geseze zu deren Zernichwng festse -
zen , war nicht die Sache der alten Rirchenvor -
sicher , die sich dergleichen Gewalt nicht anmaß
seten , weil sie wußten , saß Diese nur zum welt¬
lichen Gerichten eigentlich gehörige - Hände! den
weltlichen Fürsten zu überlasten seyen . ?. II . D
L° ss. XII ! . csp . ll . io . eckt . IvVAu. ssorn . !«
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107, Mau würde mir umsonst einwsrffen :
es habe » also alle Kirchcnvorstrher , und alle Cva -
cilien für toten Jahrhunderte geirrei , daß sie Ede
trennende Hinderniße festgesetzet haben und man
würde mich auch umsonst fragen , oh ich nnch ei¬
nen katholischen Juristen nur zu nennen getrauen
könne , da das Concilium zu Trient in der XXIV .
^eff. in 4. Kanon jenen verflucht , welcher sagen
würde : tzie Kirche habe Lerne trennende Ehthin -
derniße festsetzen können , oder sie habe be ^ de¬
ren Festsetzung geirrcr , denn gegen dergleichen
Mnwürffe und Fragen bliebe ich immer genugsam
mit Antworten gelehrter und frommer Katholiken ,
Md mit den bishero erwiesenen Grundsätzen bede¬
cket. Da die Landesfürsten nämlich seit dem zehn¬
ten Jahrhunderte , und meinetwegen noch vorhero
den "geistlichen Gerichten dieses gestatten , ss fiel
mir nicht bey , zu behaupten , daß die Kirche die--

scs ihr gestattete Recht nicht habe snsüben kön¬
nen , oder in Ausübung desselben gerrret habe .
Kur aber werde ich forthin behaupten , daß die
Macht , trennende Ehehindernisse festzusetzen, in de¬
rer Ausübung die Kirche , nach erhaltener bürger¬
licher Gestatkung , nicht geirret , eine blosse lan -
desfürstliche und den Geistlichen nur delegiere
Macht sey , so wie die Gewalt weltliche Händel
geistlicher Personen zu entscheiden , welcher dem

geistlichen Gerichte gestattet ist , deswegen keine

geistliche , sondern eine landessürstlichc den Geist¬
lichen delegirke Macht ist. Und die Hauptamwort
auf den aus dem trientischen Kanon herbcngczygc -
nen Einwurf giebt für mich van sslxmn mit die¬
sen Worten : wir zweifle » gar nicht daran r daß
die Kirche nicht Ansehen und Macht habe , der ?

gleichen - Hinsernifle einzuführen , gleichwie es in

dem Lirchenrarh von Trient can. 4« 6e laer . Mg-
tri - festgesetzet worden ist. Aber man muß auch das
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bekennen , daß Las Concilium nichts bestimmet ha¬
be, ob See Rieche diese Gewalt trennende -Hin-
Sernisic zu sezen vermög der Einrichtung Chri¬
sti eigentlich , oder aus Nachsicht der weltlichen
Kürjren stillschweigend oder ausdrücklich zukom¬
me m oban. u' fuijrtem Orte cap . 2. Z. 12. Diese vvm
rrientischen Kirchenrach nicht gemachte Bestim¬
mung kann mau also , ohne in den Fluch der spä¬
teren Kirchciworstcher zu verfallen , aus der Ge¬
schichte und den Urkunden der ersten Kirche Her¬
holen , und mit jenen katholischen Authoren , die das
nehmliche gethan haben , gut katholisch bleiben ,

§. io8 > Cs wird freylich hicdurch immer mehr
diese Folge befestiget - der Landessürst kann also
das Recht solche - Hinderniße zu bestimmen , die
den Ehevertrag zernichten , alle Augenblicke der
Rieche benehmen , sobald cp e«, dem Gkaare „ogh-
wenvtg und nützlich findet ; er kann also alte
Augenblicke solche Ebehinderniße , Die nicht in
natürlichen oder geoffenbarten göttlichen Gese¬
tzen ihren Gründ haben , entweder ganz aufhe¬
ben oder einschränken » oder darin Dispensen
ertheilen , ohne sich von Jemand , und auch nicht
den Lirchenvorstehern vießfalls hindern zu las¬
se» , weil die Rirche in leztcrn Zeiten keine grö '
stere Gewalt als in erster » Zerren von Gott er¬
hallen , und die Rirchenvsrsteher jetziger Zeit
nicht weniger Pflicht habe », sich nach den ! an >
desfürstlichen Geseyen so zii richten , wie diese
Pflicht von den RirchMvorstehvru der ersteren
Zeiten bewiesen worden . Und deßwegen schreibt
auch der berühmte Hofrath von Rieggcr : Mas
sollte wohl die Aürsten , wenn sie sehen , daß es
die L7oth und der Nuyen des Staats erforde¬
ret , ihr volles Recht hierinfalls wieder her¬
zustellen , und auszuüben , hindern können : -Hier¬
aus ist zu schließen , daß man der Meinung
einiger Gotrcsgclchrten gar nicht folgen darf ,

mel -
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welche behaupten wollen , die ^ürjken hätten

sedon feit mehreren Jahrhunderten da « Reckt

rrennenve Lhehinveruiße zu bestimnren ganz ^a »
die Rircke abgetreten ; und sie Lwcke harre

« nnmehc das Verjährungsr - cke auck dergletcken

neue , wenn sie will , festzusetzen , gegen dlewele -

lrcken Regenten für sich. Es ist ohne. ,in rrm -

riq , daß ecke Mackt , sie von selbst mir der

ipigenfthafr der allerhöchsten Mbergewalr ver¬

knüpfet ist , keiner Verjährung unterworfen ^

IM iunspr . ecc' . es. ?. IV . pa§. 57- Und was

sollte also die Landesfürsst » bindet » können unter

Den Blutsverwandten Geschwistcrkindrr , oder so, -

chr , die nur im rttn Grade der Seitenlinie ver¬

schwägert sind , zusammhcuratheuzu lassen , und

die Ehehindcrniße , so aus blosser Vereinigung der

Gemüther entstanden , dergestalt zu heben . daß

man such diejenige heurathen durfte , so mit >.er

Äewrstcn Braut , oder der gewestm aber noch nicht

leiblich erkannten Ehegattin im ersten Grade ver-

«. 109. Die eigentliche Gewalt der Kirche m

Ansehung dex Ehen bleibt dabei, ungekrankt . Ow

Kirche wird nämlich jenes , was ft'c zur ^bn. ne. j -

muna des Sakraments nothwendig zu seyn eracht

nen wird , auch ftrners bestimmen . Nur wird cm

Kirchcnvorsteber bloß deßwegen , weil der bandes -

fürst solche Hinderniß des EheverkragS einschrän¬

kt welche weder in göttlichen Gesetzen , weder m

Seiten der ersteren Christen ihren Grund finden ,

die Kontrahenten nach seiner Willkühr des von Gsk.

einaesczten Sakraments nicht berauben können , M"

Lern mit dem heiligen Petrus denken und sprechen

müssen : So nun Gott ihnen diesclbige Gnade

gegeben bar , wie auch uns , die wir an den

Herrn Jesu, ; , Lhristum geglaubt haben , wer

war ick van », daß ichs Gott sollte verbieten

können - H«mdl . der Apostel , XI. K. 27.
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Das den kandcSfürsten in Rücksicht auf den
Chcvcrtrag zustehende Recht wird wirklich von dem
Kpiserl . Könjgl . Trzhauft in Hungacn und Sie¬
benbürgen und zwar dergestalt ausgeübet , daß
den alldortigcn Protestanten nicht durch die Katho¬
lische Bischöffe , denen sie nicht untergeben sind ,
sondern durch die weltlich - politische Stellen , die
Ehcbifpenst ' n in verbotenen Graden gegeben wer¬
de».


	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60

